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„Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“  
für die Vermögensverwaltungen der Nassauischen Sparkasse 

 
Datum der erstmaligen Veröffentlichung: 30.06.2023  
Datum der Aktualisierung: 28.06.2024 

 
 

Finanzmarktteilnehmer:  Nassauische Sparkasse, Rheinstraße 42-46 in 65185 Wiesbaden 
LEI: 529900CJAJ0HDPPKUI53 

 

 
Zusammenfassung [entsprechend Art. 5 DelVO] 

 
Die Nassauische Sparkasse - LEI: 529900CJAJ0HDPPKUI53 - mit Hauptsitz in der Rheinstraße 42-46 in 65185 Wiesbaden berücksichtigt auf 
Unternehmensebene die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den 
Vermögensverwaltungen. Sie bietet ihren Kunden neben der Individuellen Vermögensverwaltung ohne eine Nachhaltigkeitsstrategie (Management durch die 
Nassauische Sparkasse) ebenfalls eine Vermögensverwaltung mit einer Nachhaltigkeitsstrategie an, deren Portfoliomanagement an die Frankfurter 
Bankgesellschaft (Deutschland) AG, Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am Main (nachfolgend auch „Frankfurter Bankgesellschaft“ genannt), ausgelagert 
wurde – die VermögensVerwaltung für Sparkassen. Bei vorliegender Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden. 
 
Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 4 bis 10 DelVO der EU-Offenlegungsverordnung 
bezieht sich auf die Referenzperiode vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023. 
 
Die Steuerung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt in allen Vermögensverwaltungsmandaten in erster Linie über 
die Auswahl der Finanzinstrumente, die in den verschiedenen Vermögensverwaltungsstrategien eingesetzt werden. So wird unternehmensweit   
 

1. eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die geächtete Waffen herstellen. 
2. auf Portfolioebene ein überdurchschnittliche ESG-Bewertung angestrebt. 
3. die Einhaltung des UN Global Compacts sowie der Ausschluss bei Feststellung eines Verstoßes geprüft. Der United Nations Global Compact ist die welt-

weit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Sie fasst zehn Prinzipien in den vier Kategorien «Menschenrechte», 
«Arbeitsnormen», «Umweltschutz» und «Korruptionsprävention» zusammen. 

 
Individuelle Vermögensverwaltung (IVV):  
Auf Produktebene der IVV erfolgt über die unternehmensweite Steuerung hinaus keine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
 
Die Daten zu den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß der Delegierten Verordnung zur SFDR (EU) 2022/1288 der Komission (DelVO) 
werden durch die Dienstleister Clarity AI erhoben, aggregiert und ausgewertet. Die DelVO definiert 18 obligatorische "Principal Adverse Impact" (PAI), die für 
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Investitionen in Unternehmen, Staaten und Immobilien gelten. Weitere optionale Indikatoren -22 Umweltindikatoren sowie 24 Soziale/Governance-
Indikatoren- sind darüber hinaus durch die DelVO definiert. Zur Einhaltung der DelVO ist mindestens ein Indikator aus jedem der beiden optionalen Bereiche 
zu berücksichtigen. Der Indikator 8 aus Tabelle 2, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress" wurde als zusätzlicher klima- 
und umweltbezogener Indikator gewählt. Der Indikator 14 aus Tabelle 3, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Anzahl der Fälle von schwerwiegenden 
Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen" wurde als zusätzlicher Indikator aus den Bereichen „Soziales und Beschäftigung, Achtung der 
Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ gewählt.  
 
Die hauseigene Vermögensverwaltung der Nassauischen Sparkasse ist dabei so strukturiert, dass ihre Kunden je nach ihrer individuellen Anlagestrategie 
Anteile an dem Fonds „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell:“ mit den Teilfonds „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30“, „Naspa-
Vermögensverwaltung Individuell: 50“ und „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100“ - die ausschließlich zum Zwecke der Vermögensverwaltung 
aufgelegt wurden (sog. Hüllenfonds) -sowie Anleihen, Zertifikate, andere Investmentfonds sowie weitere Finanzinstrumente erwerben können.  
Der Hüllenfonds mit den drei Teilfonds wird von der Deka International S.A. verwaltet. Die Deka Investment GmbH als Fondsmanager wird durch die 
Nassauische Sparkasse zu ihren Anlageentscheidungen beraten. Bei den Hüllenfonds werden durch die Deka International S.A. bei Anlageentscheidungen in 
Wertpapiere, Geldmarkt-instrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal 
Adverse Impacts oder PAI) in der Deka-PAI-Strategie (nähere Erläuterung im Abschnitt Strategie) berücksichtigt.  
 
Aufgrund einer veränderten Datenbasis zum Vorjahr, sind die Daten der beiden Jahre nur bedingt vergleichbar. 
 
 
VermögensVerwaltung für Sparkassen mit Portfoliomanagement durch Frankfurter Bankgesellschaft (VVS): 
Bei der Vermögensverwaltung mit Portfoliomanagement durch die Frankfurter Bankgesellschaft erfolgt die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren über die unternehmensweite Steuerung hinaus wie folgt: 
 
Im Rahmen des Investitionsentscheidungsprozesses werden definierte Mindestausschlüsse sowie ESG-Ratings berücksichtigt und ein Screening von Kontro-
versen durchgeführt.  
 
Die Strategie zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sieht vor, dass die Auswahl der Nachhal-
tigkeitsindikatoren sowie die Ermittlung und Bewertung der wichtigsten Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Basis von Daten der Nachhaltigkeitsratingagentur 
MSCI ESG Research LLC erfolgt. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Investitionsprozesses wird durch das Portfoli-
omanagement der Frankfurter Bankgesellschaft verantwortet und überwacht.  
 
Die detaillierte tabellarische Darstellung der Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen ist integraler Bestandteil dieser Erklärung. Durch den 
Einbezug von ESG-Daten in den Investitionsentscheidungsprozess und die Überwachung der Bestände hinsichtlich dieser Parameter wird eine Verbesserung 
der Nachhaltigkeitsindikatoren angestrebt. 

 
Die Berechnungsmethodik basiert auf den Anforderungen der DelVO zur EU-Offenlegungsverordnung. Die Bewertung der Investitionen referenziert auf die 
Bestände zum jeweiligen Quartalsende. Für die weiteren Schritte wird der Durchschnittswert dieser vier Bewertungsstichtage verwendet. Zur Berechnung der 
Nachhaltigkeitsindikatoren werden jeweils die aktuellen Ausprägungen der ESG-Daten herangezogen. 
 
Zusammenfassend spiegeln die berechneten Nachhaltigkeitsindikatoren ein adäquates Ergebnis bei repräsentativer Datenabdeckung wider. Bedingt durch 
zeitverzögerte Datenaktualisierung bezogen auf Investmentfonds können geringe Abweichungen gegenüber angestrebten Werten entstehen. Weiterhin kann 
die erhöhte Verfügbarkeit von Daten seitens der Unternehmen zu einer Verschlechterung einzelner Nachhaltigkeitsindikatoren führen. 
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Summary [according to Art. 5 DelVO] 

 
 Nassauische Sparkasse - LEI: 529900CJAJ0HDPPKUI53 - headquartered at Rheinstraße 42-46 in 65185 Wiesbaden, Germany, considers the principle adverse 
impacts of its investment decisions on sustainability factors in its financial portfolio managements at company level. In addition to individual asset manage-
ment without a sustainability strategy (managed by Nassauische Sparkasse), it also has outsourced financial portfolio management to Frankfurter Bankgesell-
schaft (Deutschland) AG, Junghofstraße 26, 60311 Frankfurt am Main (hereinafter also referred to as "Frankfurter Bankgesellschaft") within the legal agree-
ment VermögensVerwaltung für Sparkassen (VVS) and has mandated Frankfurter Bankgesellschaft with executing the asset management strategies. 
This statement is the consolidated statement on the principal adverse impacts on sustainability factors of Nassauische Sparkasse in Wiesbaden. 
This statement on the principal adverse impacts on sustainability factors in accordance with Articles 4 to 10 Delegated Regulation supplementing the EU Regu-
lation on sustainability‐related disclosures in the financial services sector relates to the reference period from January 1 2023 to December 31 2023.  
In all financial portfolio management mandates, the main adverse impacts on the sustainability factors are primarily managed by the selection of financial 
instruments used in the various strategies. Company-wide  
 

1. investments in companies which manufacture banned weapons are excluded. 

2. strive for an above-average ESG rating at portfolio level. 

3. compliance with the UN Global Compact and exclusion if a violation is audited. The United Nations Global Compact is the world's largest and most 

important initiative for responsible corporate governance. It summarizes ten principles in the four categories "Human Rights", "Labor Standards", 

"Environmental Protection" and "Corruption Prevention". 

Individuelle Vermögensverwaltung (IVV):  
At IVV product level the principle adverse impacts on the sustainability factors are not taken into account above company-wide management. 
 
The data on the principal adverse sustainability impacts in accordance with the Commission Delegated Regulation on the SFDR (EU) 2022/1288 (DelVO) have 
been collected, aggregated and analyzed by the service provider Clarity AI. The DelVO defines 18 mandatory "Principal Adverse Impact" (PAI), which apply to 
investments in companies, countries and real estate. Further optional indicators - 22 environmental indicators and 24 social/governance indicators - are also 
defined by the DelVO. In order to comply with the DelVO, at least one indicator from each of the two optional areas must be taken into account. Indicator 8 from 
Table 2, Annex 1, (EU)2022/1288 " Exposure to areas of high water stress " has been selected as an additional climate- and environment-related indicator. 
Indicator 14 from Table 3, Annex 1, (EU)2022/1288 "Number of identified cases of severe human rights issues and incidents" has been selected as an additional 
indicator from the areas of "Social and employment, respect for human rights and anti-corruption and bribery".  
 
Nassauische Sparkasse's in-house financial portfolio management is structured in such a way that customers, depending on their individual investment strat-
egy, can invest in shares of the "Naspa-Vermögensverwaltung Individuell:" fund with the sub-funds "Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30", "Naspa-
Vermögensverwaltung Individuell: 50" and "Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100" - which has been set up exclusively for the purpose of financial 
portfolio management (so-called "umbrella funds") - as well as in bonds, certificates, other investment funds and other financial instruments.  
 
The umbrella fund with three sub-funds is managed by Deka International S.A.. The fund manager, Deka Investment GmbH is advised by Nassauische Sparkasse 
on its investment decisions. When making investment decisions in securities, money market instruments and target funds, Deka International S.A. takes into 
account the most important adverse impacts on sustainability factors (hereinafter also referred to as Principal Adverse Impacts or PAI) in the Deka PAI strategy 
(see the Strategy section for further details).  
 
Due to a change in the data basis compared to the previous year, the data for the two years are only comparable to limited extent. 
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VermögensVerwaltung für Sparkassen mit Portfoliomanagement durch Frankfurter Bankgesellschaft (VVS): 
In the case of asset management with portfolio management by Frankfurter Bankgesellschaft, the main adverse effects on the sustainability factors are 
taken into account beyond the company-wide management as follows: 
 
As part of the investment process, defined minimum exclusions as well as ESG ratings are also considered with screening and weighting of controversies also 
part of the process.  
 
The strategy for identifying and weighting the main adverse impacts on sustainability factors stipulates that the selection of sustainability factors and the 
identification and assessment of the main sustainability impacts are based on data from the sustainability rating agency MSCI ESG Research LLC. Frankfurter 
Bankgesellschaft's portfolio management team is responsible for and monitors the consideration of the principal adverse impacts as part of the investment 
process. 
 
The detailed tabular presentation of the sustainability factors for adverse impacts is an integral part of this statement. By including ESG data in the investment 
process and monitoring the holdings with regards to these parameters, the aim is to improve the sustainability factors. 
 
The calculation methodology is based on the requirements of the Delegated Regulation supplementing the EU Regulation on sustainability‐related disclosures 
in the financial services sector. The valuation of the investments references the holdings at the end of the respective quarter. The average value of these four 
valuation dates is used for the further steps. The current characteristics of the ESG data are used in each case to calculate the sustainability factors. 
 
In summary, the calculated sustainability factors reflect an adequate result with representative data coverage. Due to time-delayed data updates related to 
investment funds, slight deviations from the target values may occur. Furthermore, the increased availability of data on the part of companies can lead to a 
deterioration in individual sustainability indicators. 
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Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren [entsprechend Art. 6 DelVO] 
 
 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 
 

Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige  
Auswirkungen 

Messgröße Auswirkungen  
2023 

Auswirkungen  
2022 

Erläuterun-
gen 

Ergriffene und  
geplante  

Maßnahmen und 
Ziele für den 

nächsten Bezugs-
zeitraum 

  IVV VVS Gesamt IVV VVS Gesamt   

 

Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren 
 

Treibhaus-
gasemis-
sion 

 

1. Treib-
hausgas-
emissionen 

Scope 1-
Treibhaus-
gasemissio-
nen  
[in t CO2] 

21.922,84 3041,81 24.964,65 23.162,05 3.193,09 26.355,14 VVS: 
Unterneh-
menseigene 
respektive von 
den Unterneh-
men kontrol-
lierte Treib-
hausgasemis-
sionen (in t) 

 

Scope 2-
Treibhaus-
gasemissio-
nen 
[in t CO2] 

1.949,38 957,23 2.906,61 1.764,49 641,61 2.406,10 VVS: Treib-
hausgasemis-
sionen, die 
durch den Ver-
brauch von 
gekauftem 
Strom, Dampf 
oder anderen 
gekauften pri-
mären Ener-
gieformen ver-
ursacht wer-
den, die in 
vorgelagerten 
Prozessen er-
zeugt werden 
(in t) 

 

Scope 3 
Treibhaus-

117.692,61 15.927,67 133.620,28 110.960,91 10.418,46 121.379,37 IVV: 
Für Finanzin-
strumente au-
ßerhalb der 
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gasemissio-
nen (ab dem 
1.1.2023) 
[in t CO2] 

Hüllenfonds 
werden hier 
noch keine Da-
ten geliefert. 
 
VVS: 
Sämtliche in-
direkten Treib-
hausgasemis-
sionen der 
Wertschöp-
fungskette 
einschließlich 
vor- und nach-
gelagerter 
Emissionen, 
insbesondere 
für Wirt-
schaftszweige 
mit großen 
Auswirkungen 
auf den Klima-
wandel und 
seine Eindäm-
mung 
(in t) 

THG-Emissi-
onen insge-
samt [in t 
CO2] 

168.902,75 19.926,71 188.829,46 132.095,62 14.253,15 146.348,77 IVV: 
Clarity AI lie-
fert Werte für 
Treibhaus-
gasemissio-
nen (THG): 
Scope 1, 
Scope 2, 
Scope 3 und 
Scope 1+2+3 
Emissionen, 
wie in der Ver-
ordnung ge-
fordert. Auf 
Unterneh-
mensebene 
berücksichti-
gen wir jede 
der einzelnen 
Komponenten. 
 
 

Deka PAI-Strategie:  
Das Pariser Klimaab-
kommen sieht vor, 
die Erderwärmung 
auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius, 
möglichst aber auf 
1,5 Grad Celsius, im 
Vergleich zum vorin-
dustriellen Zeitalter 
einzudämmen. Zur 
Erreichung dieses 
Ziel ist es notwendig, 
die weltweit verur-
sachten Treib-
haugasemissionen zu 
reduzieren. Um einen 
Beitrag zu den Treib-
hausgasemissions-
zielen des Pariser 
Klimaabkommens zu 
leisten, ergreift die 
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VVS: 
Summe Scope 
1-3  
(in t) 
 
Deka PAI-Stra-
tegie: 
(gilt ebenfalls 
für Scope1-3) 
Die Zahlen be-
ziehen sich auf 
die absoluten 
THG-Emissio-
nen, die mit 
den Unterneh-
men, in die der 
Fonds im Jah-
resdurch-
schnitt inves-
tiert war, ver-
bunden sind. 
 
Die Summe 
aus den ein-
zeln angege-
benen Scope 
1-3 THG-Emis-
sionen ent-
spricht nicht 
zwingend den 
insgesamt 
ausgewiese-
nen THG-
Emissionen. 
Grund dafür 
sind Unter-
schiede bei 
der Datenab-
deckung. Für 
den Ausweis 
des Gesamt-
wertes wird 
nicht die 
Summe der 
einzeln ange-
gebenen 
Scope 1-3 

Deka die im Folgen-
den beschriebenen 
Maßnahmen. Diese 
zielen darauf ab, die 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkun-
gen, die mit den In-
vestitionsentschei-
dungen in Unterneh-
men im Bereich 
Treibhausgasemissi-
onen in Verbindung 
stehen, zu begren-
zen. 
- Im Berichtszeitraum 
wurde ein dezidierter 
Steuerungsmechanis-
mus verwendet, der 
greift, soweit PAI-Da-
ten für die jeweiligen 
Emittenten oder Ziel-
fonds vorhanden 
sind. Dieser definiert 
Schwellenwerte für 
die THG-Emissionsin-
tensität der Unter-
nehmen. Wertpapiere 
und Geldmarktinstru-
mente von Unterneh-
men, deren Treib-
hausgasemissionsin-
tensität einen ersten 
(höheren) Schwellen-
wert überschreitet, 
werden aus dem An-
lageuniversum des 
Fonds ausgeschlos-
sen. Dadurch sollen 
Investitionen in Un-
ternehmen mit 
schwerwiegenden ne-
gativen Nachhaltig-
keitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen ver-
mieden werden. 
Überschreitet die 
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THG-Emissi-
onswerte her-
angezogen, 
sondern ein 
vom Daten-
provider her-
angezogener 
Gesamtwert 
für die THG-
Emissionen. 
Die Datenab-
deckung (die 
für die Berech-
nung der PAI-
Werte auf 
Portfolio- bzw. 
Unterneh-
mensebene 
herangezogen 
wird) für die 
Scope 1-3 Ein-
zelwerte un-
terscheidet 
sich zu der Da-
tenabdeckung 
bei der Daten-
lieferung des 
Gesamtwertes. 
 

Treibhausgasemissi-
onsintensität der Un-
ternehmen einen 
zweiten (niedrigeren) 
Schwellenwert, kann 
in Wertpapiere und 
Geldmarktinstru-
mente dieser Unter-
nehmen nur begrün-
det investiert werden. 
Gründe können bei-
spielsweise die Diver-
sifizierung des Port-
folios oder die Erfül-
lung anderer regula-
torischer Anforderun-
gen sein. Dadurch 
sollen die Portfolio-
manager dazu ange-
halten werden, auch 
Investitionen in Un-
ternehmen mit weni-
ger schwerwiegenden 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen zu 
vermeiden. Zudem 
werden Zielfonds aus 
dem Anlageuniver-
sum ausgeschlossen, 
bei denen der CO2-
Fußabdruck des Port-
folios einen Schwel-
lenwert überschrei-
tet. Es ist geplant, die 
Schwellenwerte beim 
beschriebenen Steue-
rungsmechanismus 
stufenweise anzupas-
sen, sodass die nega-
tiven Auswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen für 
das Portfolio im Zeit-
verlauf reduziert wer-
den. 
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- Im Rahmen des Bei-
tritts zur Net Zero As-
set Managers Initia-
tive, beabsichtigt die 
Deka Investment im 
Engagement den Fo-
kus verstärkt auf die 
zwanzig emissionsin-
tensivsten Unterneh-
men im Portfolio der 
Deka Investment zu 
legen. Ziel ist, dass 
diese Unternehmen 
sich wissenschaftlich 
fundierte Klimaziele 
setzen, einen glaub-
würdigen Transiti-
onsplan vorlegen und 
Maßnahmen zur 
Treibhausgasreduk-
tion und Transforma-
tion einleiten. Dazu 
werden die Themen 
Klimastrategie/ CO2 
in Unternehmensdia-
logen angesprochen 
sowie im Abstim-
mungsverhalten bei 
Hauptversammlun-
gen berücksichtigt. 
Zudem ist es geplant 
für emissionsinten-
sive Sektoren sektor-
spezifische Emissi-
onsziele zu setzen. 
Die Engagementmaß-
nahmen, können 
auch Unternehmen 
betreffen, in die der 
Fonds direkt oder in-
direkt investiert ist. 

2. CO2- Fuß-
abdruck 

CO2-Fußab-
druck [in t 
CO2 pro ei-
ner Million 
EUR inves-
tiert] 

920,87 327,37 794,25 585,82 413,73 554,98 IVV: 
Der CO2-Fuß-
abdruck wird 
nach der 
SFDR-Defini-
tion berech-

Deka PAI-Strategie:  
Die Begrenzung der 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen (siehe 
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net. Auf Unter-
nehmens-
ebene berück-
sichtigen wir 
jede der ein-
zelnen Kom-
ponenten. 
 
VVS: 
Treibhaus-
gasemissio-
nen / Ge-
samtinvestiti-
onen 
(in t / Mio. 
EUR) 
 

dazu auch die Aus-
führungen zu PAI 1), 
geht auch damit ein-
her, den CO2-Fußab-
druck des Portfolios 
zu begrenzen. Die bei 
PAI 1 beschriebenen 
Maßnahmen "Steue-
rungsmechanismus 
für die THG-Emissi-
onsintensität der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird" und 
"Engagement" sor-
gen gleichermaßen 
dafür, Investitionen 
in Unternehmen zu 
vermeiden, die einen 
hohen CO2-Fußab-
druck aufweisen. 

3. THG-Emis-
sionsintensi-
tät der Un-
ternehmen, 
in die inves-
tiert wird 

THG-Emissi-
onsintensi-
tät der Un-
ternehmen, 
in die inves-
tiert wird 
[in t CO2 pro 
einer Million 
EUR Umsatz] 

1.117,74 676,90 1.000,55 1.629,70 598,92 1.340,36 IVV: 
Die THG-Inten-
sität von Un-
ternehmen, in 
die investiert 
wird, wird ge-
mäß der SFDR-
Definition be-
rechnet. 
Scope3-Emis-
sionen werden 
ab dem 1. Ja-
nuar 2023 ge-
mäß der neu-
esten RTS be-
rücksichtigt. 
Auf Unterneh-
mensebene 
berücksichti-
gen wir jede 
der einzelnen 
Komponenten. 
 
VVS: 
Verhältnis der 
Treibhaus-
gasemissio-

Deka PAI-Strategie:  
Die Begrenzung der 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen (siehe 
dazu auch die Aus-
führungen zu PAI 1), 
geht auch damit ein-
her, die THG-Emissi-
onsintensität der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird, zu be-
grenzen. Die bei PAI 1 
beschriebenen Maß-
nahmen "Steue-
rungsmechanismus 
für die THG-Emissi-
onsintensität der Un-
ternehmen, in die in-
vestiert wird" und 
„Engagement“ sor-
gen gleichermaßen 
dafür, Investitionen 
in Unternehmen zu 
vermeiden, die eine 
hohe THG-Emissions-
intensität aufweisen. 
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nen zum Um-
satz der Unter-
nehmen  
(in t / Mio. 
EUR) 
 

4. Engage-
ment in Un-
ternehmen, 
die im Be-
reich der 
fossilen 
Brennstoffe 
tätig sind 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, die im 
Bereich der 
fossilen 
Brennstoffe 
tätig sind [in 
%] 

12,61 5,56 11,12 20,64 5,31 17,89 IVV: 
Clarity AI hat 
eine spezifi-
sche Expo-
sure-Metrik 
erstellt, die 
den in der Ver-
ordnung defi-
nierten Kate-
gorien ent-
spricht. Un-
sere Metrik 
umfasst Un-
ternehmen der 
folgenden Art: 
Unternehmen, 
die Einnah-
men aus der 
Ausbeutung, 
dem Abbau, 
dem Vertrieb 
oder der Wie-
derverwen-
dung von fos-
silen Brenn-
stoffen jegli-
cher Art erzie-
len. Ein „Ja“ 
bei dieser 
Kennzahl be-
deutet, dass 
das Unterneh-
men im Be-
reich der fossi-
len Brenn-
stoffe tätig ist. 
 
VVS: 
Prozentualer 
Anteil der In-
vestitionen in 
Unternehmen, 

Deka PAI-Strategie:  
Die Begrenzung der 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen (siehe 
dazu auch die Aus-
führungen zu PAI 1), 
geht auch damit ein-
her den Anteil der In-
vestitionen in Unter-
nehmen, die im Be-
reich der fossilen 
Brennstoffe tätig 
sind, zu begrenzen.  
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die im Bereich 
der fossilen 
Brennstoffe 
tätig sind. 

5. Anteil des 
Energie-ver-
brauchs und 
der Energie-
erzeugung 
aus nicht er-
neuerbaren 
Energiequel-
len 

Anteil des 
Energiever-
brauchs und 
der Energie-
erzeugung 
der Unter-
nehmen, in 
die inves-
tiert wird, 
aus nicht-er-
neuerbaren 
Energiequel-
len im Ver-
gleich zu er-
neuerbaren 
Energiequel-
len, ausge-
drückt in 
Prozent der 
gesamten 
Energiequel-
len [in %] 
 

65,80 48,75 60,10 71,82 54,44 67,32 IVV: 
Clarity AI bie-
tet 2 verschie-
dene Kenn-
zahlen für die-
sen PAI-Indi-
kator: 

1.  1. Prozentsatz 
der nicht er-
neuerbaren 
Energiepro-
duktion: Wird 
nur für Unter-
nehmen aus 
dem Versor-
gungssektor 
berechnet. 
2. Prozentsatz 
des Ver-
brauchs nicht 
erneuerbarer 
Energie: Wird 
nur für Unter-
nehmen be-
rechnet, die 
nicht dem Ver-
sorgungssek-
tor angehören. 
Clarity AI be-
rücksichtigt 
bei der Be-
rechnung der 
Kennzahl so-
wohl die ein-
gekaufte er-
neuerbare 
Energie als 
auch die für 
den Eigenver-
brauch produ-
zierte erneuer-
bare Energie. 
Auf Unterneh-
mensebene 

Deka PAI-Strategie:  
Zur Erreichung der 
Erderwärmungsziele 
aus dem Pariser Kli-
maabkommen muss 
die Energieerzeu-
gung und der Ener-
gieverbrauch zuneh-
mend aus erneuerba-
ren Energien stam-
men, während gleich-
zeitig die Energieer-
zeugung und Ener-
gieverbrauch mit 
treibhausgasintensi-
ven, nicht erneuerba-
ren Energiequellen 
reduziert werden 
muss.  
- Im Rahmen der En-
gagementaktivitäten 
der Deka Investment 
werden die Unterneh-
men zu THG-Emissi-
ons-Reduktionsstra-
tegien und Dekarbo-
nisierungsmaßnah-
men angesprochen 
und dabei langfristig 
begleitet. Unterneh-
men werden dazu er-
mutigt, Strategien 
zum Übergang von 
nicht erneuerbaren 
Energiequellen zu er-
neuerbaren Energie-
quellen bei der Ener-
gieerzeugung bzw. 
dem Energiever-
brauch zu entwickeln 
bzw. anzuwenden, 
insbesondere auch 
wenn sie in energie-
intensiven Sektoren 



13 
 

berücksichti-
gen wir jede 
der einzelnen 
Komponenten.  
 
Für diese bei-
den Kennzah-
len wurde 
zwecks Aggre-
gation ein ein-
facher Durch-
schnitt gebil-
det.  
 
Deka PAI-Stra-
tegie: 
Bei den Wer-
ten für den 
Anteil des 
Energiever-
brauchs und 
der Energieer-
zeugung aus 
nicht erneuer-
baren Energie-
quellen wur-
den für eine 
Vielzahl an 
Emittenten 
falsche Daten-
lieferungen 
des verwende-
ten Datenpro-
viders für die 
Referenzperi-
ode identifi-
ziert. Diese 
Ausreißer wur-
den entfernt 
indem Emit-
tenten mit ei-
nem Anteil 
größer als 
100% ausge-
schlossen 
wurden. An-
schließend 
wurden die 

tätig sind. Dies kann 
auch Unternehmen 
betreffen, in die der 
Fonds direkt oder in-
direkt investiert ist. 
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PAI-Wert mit-
hilfe der Medi-
anfunktion für 
die Quartals-
stichtage 
(statt Durch-
schnittswert) 
geglättet. 

6. Intensität 
des Energie-
verbrauchs 
nach klima-
intensivem 
Sektor 

Unterneh-
men aus 
dem Sektor 

Zum Indikator 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensivem Sektor wer-
den keine Zahlen und Daten erhoben. Dieser Abschnitt zeigt allgemeine Informationen 
an, die für alle Sektoren (A bis L / 6.1 bis 6.9) gültig sind.  

IVV: 
Definiert als 
Energiever-
brauch in GWh 
pro Million 
EUR Umsatz 
der investier-
ten Unterneh-
men. 
Gemäß der 
SFDR-Verord-
nung gilt 
diese Kenn-
zahl nur für 
Unternehmen 
aus Sektoren, 
die in der Ver-
ordnung als 
hochgradig 
klimawirksam 
bezeichnet 
werden. Cla-
rity AI bietet 
eine Metrik für 
jeden dieser 
klimarelevan-
ten Sektoren, 
die die Unter-
nehmen im 
Portfolio zu-
sammenfasst, 
die zu jedem 
dieser Sekto-
ren (A bis L / 
6.1 bis 6.9) ge-
hören. Auf Un-
ternehmens-
ebene berück-
sichtigen wir 

Deka PAI-Strategie:  
In klimaintensiven 
Sektoren wird auf-
grund des Energie-
verbrauchs, der mit 
den Geschäftstätig-
keiten verbunden ist, 
eine hohe Menge an 
Treibhausgasemissi-
onen verursacht (z.B. 
die Herstellung von 
Zement unter hohem 
Energieverbrauch 
meist aus nicht er-
neuerbaren Energie-
quellen im Bauge-
werbe). Zur Begren-
zung der negativen 
Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen im Bereich 
Treibhausgasemissi-
onen (siehe dazu 
auch die Ausführun-
gen zu PAI 1), gehört 
es daher auch, Inves-
titionen in Unterneh-
men in klimaintensi-
ven Sektoren mit ei-
ner hohen Energie-
verbrauchsintensität 
zu vermeiden.  
 
- Im Berichtszeitraum 
wurde hierfür ein de-
zidierter Steuerungs-
mechanismus ver-
wendet, der greift, 
soweit PAI-Daten für 
die jeweiligen Emit-
tenten oder Zielfonds 
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jede der ein-
zelnen Kom-
ponenten. 
 
VVS: 
In (GWh / Mio. 
EUR) 
 
Die Angabe 
beschränkt 
sich auf den 
Energiever-
brauch der Un-
ternehmen für 
ihre klimarele-
vanten Sekto-
ren (nicht die 
allgemeine 
Energiever-
brauchsinten-
sität des Un-
ternehmens). 
 
 

vorhanden sind. Die-
ser definiert Schwel-
lenwerte für die Ener-
gieverbrauchsinten-
sität der Unterneh-
men. Dieser wurde 
nicht nur für Unter-
nehmen in klimain-
tensiven Sektoren an-
gewendet, sondern 
für alle Unternehmen, 
die potenziell ins An-
lageuniversum aufge-
nommen werden kön-
nen. Wertpapiere und 
Geldmarktinstru-
mente von Unterneh-
men, deren Energie-
verbrauchsintensität 
einen ersten (höhe-
ren) Schwellenwert 
überschreitet, wer-
den aus dem Anla-
geuniversum des 
Fonds ausgeschlos-
sen. Dadurch sollen 
Investitionen in Un-
ternehmen mit 
schwerwiegenden ne-
gativen Nachhaltig-
keitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen ver-
mieden werden. 
Überschreitet die 
Energieverbrauchsin-
tensität der Unter-
nehmen einen zwei-
ten (niedrigeren) 
Schwellenwert, kann 
in Wertpapiere und 
Geldmarktinstru-
mente dieser Unter-
nehmen nur begrün-
det investiert werden. 
Gründe können bei-
spielsweise die Diver-
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sifizierung des Port-
folios oder die Erfül-
lung anderer regula-
torischer Anforderun-
gen sein. Dadurch 
sollen die Portfolio-
manager dazu ange-
halten werden, auch 
Investitionen in Un-
ternehmen mit weni-
ger schwerwiegenden 
negativen Nachhal-
tigkeitsauswirkungen 
im Bereich Treibhaus-
gasemissionen zu 
vermeiden. Es ist ge-
plant die Schwellen-
werte beim oben be-
schriebenen Steue-
rungsmechanismus 
stufenweise anzupas-
sen, sodass der PAI-
Wert für das Portfolio 
im Zeitverlauf redu-
ziert wird.   

6.1 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
A: 
Land- und 
Forstwirt-
schaft, Fi-
scherei 

Energiever-
brauch in 
GWh pro ei-
ner Million 
EUR Umsatz 
der Unter-
nehmen, in 
die inves-
tiert wird, 
aufgeschlüs-
selt nach 
den jeweili-
gen klimain-
tensiven 
Sektoren 
[in GWh pro 
einer Million 
EUR Umsatz] 

0,50 0,65 0,50 2,83 2,83 2,83   

6.2 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
B: 
Bergbau und 
Gewinnung 
von Steinen 
und Erden 

1,81 0,86 1,79 1,52 4,68 2,41   
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6.3 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
C: Verarbei-
tendes Ge-
werbe/Her-
stellung von 
Waren  

1,02 0,96 1,00 0,91 0,72 0,86   

6.4 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
D: 
Energiever-
sorgung 

3,99 2,40 3,77 13,60 4,23 11,04  
 

 

6.5 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
E: 
Wasserver-
sorgung; Ab-
wasser- und 
Abfallentsor-
gung und 
Beseitigung 
von Umwelt-
verschmut-
zungen 

2,15 1,28 1,53 0,98 2,36 1,39 IVV:  
Die Abde-
ckungsquote 
für die Daten 
außerhalb der 
Hüllenfonds 
wurde mit „0“ 
ohne Nach-
kommastellen 
geliefert. Um 
die Daten 
trotzdem bei 
der Aggrega-
tion zu be-
rücksichtigen, 
wurde alterna-
tiv der Dur-
schnitt der Ab-
deckungsquo-
ten der Hül-
lenfonds der 
Deka ange-
nommen. 

 

6.6 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
F: 

0,04 0,17 0,07 0,11 1,81 0,60   
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Bauge-
werbe/Bau 
6.7 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
G: 
Handel; In-
standhal-
tung und Re-
paratur von 
Kraftfahr-
zeugen 

0,14 0,08 0,13 0,46 0,09 0,36   

6.8 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
H: 
Verkehr und 
Lagerei 

1,78 0,69 1,62 3,47 1,35 2,93  
 

 

6.9 Intensi-
tät des Ener-
giever-
brauchs 
NACE-Code 
L: 
Grund-
stücks- und 
Wohnungs-
wesen 

0,63 0,49 0,62 0,55 0,44 0,52   

Biodiversi-
tät 

7. Tätigkei-
ten, die sich 
nachteilig 
auf Gebiete 
mit schutz-
bedürftiger 
Biodiversität 
auswirken 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, mit 
Standor-
ten/Betrie-
ben in oder 
in der Nähe 
von Gebie-
ten mit 
schutzbe-
dürftiger 
Biodiversität 
sofern sich 

1,17 14,66 4,02 1,06 0,06 0,88 IVV: 
Um diesen PAI 
zu ermitteln, 
analysiert Cla-
rity AI Nach-
richtenartikel, 
um Beweise 
für die Beteili-
gung von Un-
ternehmen an 
erfassten Akti-
vitäten zu fin-
den. Clarity AI 
kombiniert 
PAI-spezifi-

Deka PAI-Strategie:  
- In 2023 führten die 
ESG-Analysten der 
Deka Investment 
GmbH mit einer Aus-
wahl der Unterneh-
men, von denen die 
Gesellschaft signifi-
kante Bestände im 
Sondervermögen 
hält, Engagementge-
spräche zum Thema 
Umwelt und Biodiver-
sität.  Die Unterneh-
men werden zum Um-
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die Tätigkei-
ten dieser 
Unterneh-
men nachtei-
lig auf diese 
Gebiete aus-
wirken [in 
%] 
 

sche Schlüs-
selwörter mit 
biodiversitäts-
sensiblen 
Standorten, 
um nach Un-
ternehmen zu 
suchen, die 
bekannterma-
ßen in ent-
sprechende 
Aktivitäten in-
volviert sind. 
Für die Ana-
lyse von Nach-
richtenartikeln 
nutzt Clarity AI 
das Modul 
Kontroversen, 
das NLP-Mo-
delle einsetzt, 
um die Beteili-
gung von Un-
ternehmen an 
ESG-bezoge-
nen Kontro-
versen zu er-
kennen. Das 
Keyword-
Screening 
wurde auf der 
Grundlage 
wiederkehren-
der Themen in 
der Um-
weltsäule des 
Controversies-
Moduls sowie 
relevanter 
sensibler Ge-
schäftsaktivi-
täten aus dem 
Clarity AI-Mo-
dul Exposition 
zusammenge-
stellt. 
  

gang mit Biodiversi-
tät und möglichen 
Zielsetzungen be-
fragt. Zudem wird das 
Management von Un-
ternehmen, die 
schwere Defizite im 
Bereich des Manage-
ments von Biodiversi-
tät aufweisen, auf 
Hauptversammlun-
gen nicht entlastet.  
 
- Darüber hinaus wird 
der Faktor Biodiversi-
tät im Rahmen des 
betriebseigenen ESG-
Risikostufenmodells 
berücksichtigt. Dabei 
handelt es sich um 
ein aus sechs Risi-
koklassen bestehen-
des Kaskadenmodell, 
bei dem Emittenten, 
die mit einem gerin-
geren ESG-Risiko be-
haftet sind, in eine 
niedrigere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den, während Unter-
nehmen, die mit ei-
nem höheren ESG-Ri-
siko behaftet sind, in 
eine höhere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den. Unternehmen, 
die in umweltbezo-
gene Kontroversen 
(z.B. durch Abholzung 
von Wäldern) verwi-
ckelt sind, können in 
ihrer ESG-Risikobe-
wertung herabgestuft 
werden, was ggf. zum 
Ausschluss des Un-
ternehmens aus dem 
Anlageuniversum des 
Fonds führen kann. 
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Um die Quali-
tät des Indika-
tors zu ge-
währleisten, 
überprüfen 
unsere Analys-
ten die Ergeb-
nisse des Pro-
zesses, um 
sich zu verge-
wissern, dass 
die identifi-
zierten Fälle 
Verstöße ge-
gen die PAI 
darstellen. 
  
Ein „Ja“ in die-
ser Metrik be-
deutet, dass 
das Unterneh-
men Stand-
orte/Geschäfte 
in oder in der 
Nähe von bio-
diversitäts-
sensiblen Ge-
bieten hat, de-
ren Aktivitäten 
sich negativ 
auf diese Ge-
biete auswir-
ken. 
 
VVS: 
Prozentualer 
Anteil der In-
vestitionen in 
biodiversitäts-
schädliche Un-
ternehmen im 
Verhältnis zu 
den Gesamtin-
vestitionen 
Größere Ab-
weichung ge-
genüber Vor-
jahr aufgrund 

- Aufgrund der unzu-
reichenden Daten-
lage sowie fehlender 
konkreter und bran-
chenüblicher Zielgrö-
ßen in Bezug auf Bio-
diversität hat die 
Deka sich zu aktuel-
lem Zeitpunkt keine 
quantitativen Ziele im 
Bereich Biodiversität 
gesetzt. Bei einer 
Verbesserung der Da-
tenlage sowie des 
Vorliegens von kon-
kreteren Standards 
im Bereich Biodiver-
sität, werden die 
Festlegung von Zie-
len sowie weiterer 
Maßnahmen in Be-
tracht gezogen. 
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einer Anpas-
sung der Be-
rechnungsme-
thodik seitens 
MSCI ESG Re-
search LLC. 

Wasser 8.  Emissio-
nen in Was-
ser 

Tonnen 
Emissionen 
in Wasser, 
die von den 
Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, pro in-
vestierter 
Million EUR 
verursacht 
werden, aus-
gedrückt als 
gewichteter 
Durchschnitt 
[in t pro ei-
ner Million 
EUR inves-
tiert] 
 

0,28 0,34 0,30 118,46 0,20 97,27 IVV: 
Sie wird defi-
niert als Ton-
nen Was-
seremissio-
nen, die von 
den investier-
ten Unterneh-
men pro Mil-
lion investier-
ter EUR er-
zeugt werden. 
Clarity AI hat 
eine maßge-
schneiderte 
Datenerfas-
sungs-kam-
pagne durch-
geführt, um 
Daten zu den 
Substanzen zu 
sammeln, die 
gemäß SFDR 
RTS als Was-
ser-emissio-
nen gelten, 
darunter Nit-
rate, Phos-
phate, Pesti-
zide und eine 
Liste speziel-
ler Chemika-
lien. Auf Un-
ternehmens-
ebene berück-
sichtigen wir 
jede der ein-
zelnen Kom-
ponenten.  
 
 

Deka PAI-Strategie:  
- Der Faktor Was-
seremissionen wird 
im Rahmen des be-
triebseigenen ESG-
Risikostufenmodells 
berücksichtigt. Dabei 
handelt es sich um 
ein aus sechs Risi-
koklassen bestehen-
des Kaskadenmodell, 
bei dem Emittenten, 
die mit einem gerin-
geren ESG-Risiko be-
haftet sind, in eine 
niedrigere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den, während Unter-
nehmen, die mit ei-
nem höheren ESG-Ri-
siko behaftet sind, in 
eine höhere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den. Unternehmen, 
die in umweltbezo-
gene Kontroversen 
(z.B. durch Ver-
schmutzung von 
Wasser durch unfall-
bedingte oder be-
triebsbedingte Emis-
sionen) verwickelt 
sind, können in ihrer 
ESG-Risikobewertung 
herabgestuft werden, 
was ggf. zum Aus-
schluss des Unter-
nehmens aus dem 
Anlageuniversum des 
Fonds führen kann. 
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Deka PAI-Stra-
tegie:  
Bei den Wer-
ten für den 
Anteil der 
Emissionen in 
Wasser wur-
den für eine 
Vielzahl an 
Emittenten 
falsche Daten-
lieferungen 
des verwende-
ten Datenpro-
viders für die 
Referenzperi-
ode identifi-
ziert. Diese 
Ausreißer wur-
den bei die-
sem PAI-Wert 
mithilfe der 
Medianfunk-
tion für die 
Quartalsstich-
tage (statt 
Durchschnitts-
wert) geglät-
tet.  
 
VVS: 
In (t / Mio. 
EUR) 

- Im Vergleich zum 
Berichtsjahr 2022 ist 
die Datenlage für den 
PAI-Indikator nach 
wie vor sehr lücken-
haft und insgesamt 
ebenfalls reduziert 
gegenüber dem Vor-
jahr. Auf Basis punk-
tueller Überprüfun-
gen ist dies auf eine 
Löschung externer 
Ausreißer durch den 
externen Datenprovi-
der MSCI zurückzu-
führen, was auf eine 
Implausibilität der 
gelöschten daten-
punkte hinweist. Die 
Datenlage und -quali-
tät für den Indikator 
wird in regelmäßigen 
Abständen überprüft. 
Wird eine Verbesse-
rung der Datenver-
fügbarkeit und -quali-
tät festgestellt, wer-
den weitere Maßnah-
men für den PAI-Indi-
kator in Betracht ge-
zogen.  

Abfall 9. Anteil ge-
fährlicher 
und radioak-
tiver Abfälle 

Tonnen ge-
fährlicher 
und radioak-
tiver Abfälle, 
die von den 
Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, pro in-
vestierter 
Million EUR 
erzeugt wer-
den, ausge-
drückt als 
gewichteter 

18,12 0,48 14,4 2,75 1,26 2,49 IVV: 
Wird definiert 
als Tonnen ge-
fährlicher Ab-
fälle, die von 
investierten 
Unternehmen 
pro Million in-
vestierter EUR 
erzeugt wer-
den, ausge-
drückt als ge-
wichteter 
Durchschnitt. 
SFDR RTS 

Deka PAI-Strategie:  
- Der Faktor Abfall 
wird im Rahmen des 
betriebseigenen ESG-
Risikostufenmodells 
berücksichtigt. Dabei 
handelt es sich um 
ein aus sechs Risi-
koklassen bestehen-
des Kaskadenmodell, 
bei dem Emittenten, 
die mit einem gerin-
geren ESG-Risiko be-
haftet sind, in eine 
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Durchschnitt 
[in t pro ei-
ner Million 
EUR inves-
tiert] 

schließt radio-
aktive Abfälle 
explizit in die 
Definition von 
gefährlichem 
Abfall ein, der 
normalerweise 
getrennt vom 
übrigen ge-
fährlichen Ab-
fall ausgewie-
sen wird. Cla-
rity AI hat eine 
eigene Erhe-
bungskam-
pagne durch-
geführt, um 
Daten über ra-
dioaktive Ab-
fälle zu sam-
meln, die hier 
für die rele-
vanten Sekto-
ren (Atom- 
und Uranberg-
bau) enthalten 
sind. Auf Un-
ternehmens-
ebene berück-
sichtigen wir 
jede der ein-
zelnen Kom-
ponenten.  
 
VVS: 
In (t / Mio. 
EUR) 

niedrigere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den, während Unter-
nehmen, die mit ei-
nem höheren ESG-Ri-
siko behaftet sind, in 
eine höhere Risiko-
stufe eingestuft wer-
den. Unternehmen, 
die in umweltbezo-
gene Kontroversen 
(z.B. durch Land-, 
Luft- oder Wasserver-
schmutzung durch 
Emissionen) verwi-
ckelt sind, können in 
ihrer ESG-Risikobe-
wertung herabgestuft 
werden, was ggf. zum 
Ausschluss des Un-
ternehmens aus dem 
Anlageuniversum des 
Fonds führen kann. 
 
- Im Vergleich zum 
Berichtsjahr 2022 ist 
die Datenlage für den 
PAI-Indikator nach 
wie vor lückenhaft, 
hat sich jedoch ver-
bessert. Die Daten-
lage und -qualität für 
den Indikator wird in 
regelmäßigen Ab-
ständen überprüft. 
Wird eine Verbesse-
rung der Datenver-
fügbarkeit und -quali-
tät festgestellt, wer-
den weitere Maßnah-
men für den PAI-Indi-
kator in Betracht ge-
zogen. 
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Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
 

Soziales und 
Beschäfti-
gung 

10. Verstöße 
gegen die 
UNGC-
Grundsätze 
und die Leit-
sätze der Or-
ganisation 
für wirt-
schaftliche 
Zusammen-
arbeit und 
Entwicklung 
(OECD) für 
multinatio-
nale Unter-
nehmen 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, die an 
Verstößen 
gegen die 
UNGC-
Grundsätze 
oder gegen 
die OECD-
Leitsätze für 
multinatio-
nale Unter-
nehmen be-
teiligt waren 
[in %] 
 

4,59 0,00 3,62 3,15 0,00 2,58 IVV: 
Der Ansatz 
von Clarity AI 
für diesen PAI 
basiert auf der 
Analyse von 
Nachrichtenar-
tikeln, um Be-
weise für die 
Beteiligung 
von Unterneh-
men an den 
vom PAI er-
fassten Ver-
stößen zu fin-
den.  
Für die Ana-
lyse von Nach-
richtenartikeln 
nutzt Clarity AI 
das Modul 
Kontroversen, 
das NLP-Mo-
delle einsetzt, 
um die Beteili-
gung von Un-
ternehmen an 
ESG-bezoge-
nen Kontro-
versen zu er-
kennen. Cla-
rity AI hat 28 
unserer Kont-
roversen-Met-
riken den Ka-
tegorien zuge-
ordnet, die für 
Verstöße ge-
gen die UNGC-
Prinzipien und 
die OECD-GME 
relevant sind. 
Jede Kontro-
verse, die in 

Deka PAI-Strategie:  
- Im Berichtszeitraum 
wurde ein dezidierter 
Steuerungsmechanis-
mus verwendet, der 
greift, soweit PAI-Da-
ten für die jeweiligen 
Emittenten oder Ziel-
fonds vorhanden 
sind. Dieser definiert 
Schwellenwerte für 
die Beteiligung an 
Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze 
oder gegen die 
OECD- Leitsätze für 
multinationale Unter-
nehmen. Wird bei Un-
ternehmen ein Ver-
stoß gegen die 
UNGC-Grundsätze 
oder gegen die 
OECD- Leitsätze für 
multinationale Unter-
nehmen festgestellt, 
kann in Wertpapiere 
und Geldmarktinstru-
mente dieser Unter-
nehmen nur begrün-
det investiert werden. 
Gründe können bei-
spielsweise die Diver-
sifizierung des Port-
folios oder die Erfül-
lung anderer regula-
torischer Anforderun-
gen sein. Dadurch 
sollen die Portfolio-
manager angehalten 
werden, auch Investi-
tionen in Unterneh-
men mit weniger 
schwerwiegenden ne-
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diesen Kate-
gorien als 
„hoch“ oder 
„sehr hoch“ 
eingestuft 
wird, gilt als 
potenzieller 
Verstoß. 
 
Um die Quali-
tät des Indika-
tors zu ge-
währleisten, 
überprüfen 
unsere Analys-
ten die Ergeb-
nisse des Pro-
zesses, um si-
cherzustellen, 
dass die iden-
tifizierten 
Fälle tatsäch-
lich Verstöße 
gegen die PAI 
darstellen. 
 
Ein „Ja“ in die-
ser Metrik be-
deutet, dass 
das Unterneh-
men in Ver-
stöße gegen 
die UNGC-
Prinzipien 
oder die 
OECD-Leit-
sätze für mul-
tinationale 
Unternehmen 
verwickelt war. 
 

gativen Nachhaltig-
keitsauswirkungen 
im Bereich Soziales 
und Beschäftigung zu 
vermeiden. Zudem 
werden Zielfonds aus 
dem Anlageuniver-
sum ausgeschlossen, 
bei denen der Anteil 
der Unternehmen im 
Portfolio, die gegen 
den UN Global Com-
pact verstießen, über 
einem definierten 
Schwellenwert liegt. 
Es ist geplant, die 
Schwellenwerte beim 
beschriebenen Steue-
rungsmechanismus 
stufenweise zu ver-
schärfen, sodass der 
PAI-Wert für das Port-
folio im Zeitverlauf 
reduziert wird. Es ist 
geplant, den Schwel-
lenwert bei Zielfonds-
investitionen im be-
schriebenen Steue-
rungsmechanismus 
stufenweise anzupas-
sen, sodass der PAI-
Wert für das Portfolio 
im Zeitverlauf redu-
ziert wird. 
 
VVS: 
Unternehmen mit 
Verstoß gegen die 
Global Compact-Prin-
zipien der Vereinten 
Nationen 
werden im Rahmen 
des Investitionspro-
zesses ausgeschlos-
sen respektive erfolgt 
ein Deinvestment. 
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11. Fehlende 
Prozesse 
und Compli-
ance-Mecha-
nismen zur 
Überwa-
chung der 
Einhaltung 
der UNGC-
Grundsätze 
und der 
OECD-Leit-
sätze für 
multinatio-
nale Unter-
nehmen 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, die 
keine Richt-
linien zur 
Überwa-
chung der 
Einhaltung 
der UNGC-
Grundsätze 
und der 
OECD-Leit-
sätze für 
multinatio-
nale Unter-
nehmen 
oder keine 
Verfahren 
zur Bearbei-
tung von Be-
schwerden 
wegen Ver-
stößen ge-
gen die 
UNGC-
Grundsätze 
und OECD-
Leitsätze für 
multinatio-
nale Unter-
nehmen ein-
gerichtet ha-
ben [in %] 
 

36,35 0,43 28,77 42,73 31,89 40,78 IVV: 
Clarity AI geht 
davon aus, 
dass es einem 
Unternehmen 
an Prozessen 
und Mechanis-
men zur Über-
wachung der 
Einhaltung der 
UNGC-Prinzi-
pien und der 
OECD-GME 
mangelt, wenn 
es keine der 
folgenden 
Punkte auf-
weist: 
 
1. Ein klarer 

Verweis auf 
die Einhal-
tung der 
OECD-GME 

2. Ein klarer 
Verweis auf 
die Einhal-
tung der 
UN-Leitprin-
zipien für 
Wirtschaft 
und Men-
schen-
rechte, der 
sich darauf 
bezieht, ob 
das Unter-
nehmen 
über Pro-
zesse zur 
Überwa-
chung der 
Einhaltung 
verfügt oder 
nicht. 

3. Ein formel-
les Be-

Deka PAI-Strategie:  
- Maßnahmen in Be-
zug auf den PAI-Indi-
kator stellen derzeit 
noch aufgrund der 
Datenqualität sowie 
der mangelnden Aus-
sagekraft der zur Ver-
fügung stehenden 
Daten eine Heraus-
forderung dar und 
wurden daher im Be-
zugsraum nicht defi-
niert. Allerdings kann 
über die Maßnahmen 
in Bezug auf PAI 10 
bereits nur begrün-
det in Unternehmen 
investiert werden,  
bei denen ein Ver-
stoß gegen die 
UNGC-Grundsätze 
oder gegen die 
OECD- Leitsätze für 
multinationale Unter-
nehmen festgestellt 
wird.  
 
- Die Datenlage und -
qualität für den Indi-
kator wird in regel-
mäßigen Abständen 
überprüft. Wird eine 
Verbesserung der Da-
tenverfügbarkeit und 
-qualität festgestellt, 
werden Maßnahmen 
für den PAI-Indikator 
in Betracht gezogen.  
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schwerde-
verfahren 
für Anliegen, 
die Fehlver-
halten oder 
ethische Be-
denken auf 
verschiede-
nen Ebenen 
betreffen. 

 
Ein „Ja“ in die-
ser Metrik be-
deutet, dass 
das Unterneh-
men über 
Richtlinien zur 
Überwachung 
der Einhaltung 
der UNGC-
Prinzipien 
oder der 
OECD-GME 
oder über Be-
schwerdever-
fahren verfügt, 
um Verstöße 
gegen die 
UNGC-Prinzi-
pien oder die 
OECD-GME zu 
behandeln. 
 

12. Unberei-
nigtes ge-
schlechts-
spezifisches 
Verdienstge-
fälle 

Durch-
schnittliches 
unbereinig-
tes ge-
schlechts-
spezifisches 
Verdienstge-
fälle bei den 
Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird [in %] 
 

16,21 9,64 13,62 17,14 9,19 15,57 IVV: 
Das unberei-
nigte ge-
schlechtsspe-
zifische Lohn-
gefälle im 
Sinne der Ver-
ordnung ist 
der Unter-
schied zwi-
schen dem 
durchschnittli-
chen Brutto-
stundenlohn 

Deka PAI-Strategie:  
Eines der 17 zentra-
len Ziele nachhaltiger 
Entwicklung der UN 
ist die Gleichstellung 
zwischen den Ge-
schlechtern. Eine 
wichtige Bemes-
sungsgrundlage für 
die Gleichstellung der 
Geschlechter ist vor 
allem ein Vergleich 
der Vergütung. Hier-
bei ist eine Beseiti-
gung des strukturell 
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von männli-
chen und 
weiblichen Ar-
beitnehmern 
in Prozent des 
durchschnittli-
chen Brut-
tostunden-
lohns von 
männlichen 
Arbeitneh-
mern. Auf Un-
ternehmens-
ebene berück-
sichtigen wir 
jede der ein-
zelnen Kom-
ponenten.  
 
VVS: 
Unbereinigt 
bedeutet in 
diesem Zu-
sammenhang 
pensums- und 
positionsüber-
greifend (Voll-
zeit, Teilzeit, 
Auszubil-
dende, Füh-
rungs-kräfte 
etc.). 
 

bedingten Verdienst-
gefälles zwischen den 
Geschlechtern anzu-
streben.  
- Maßnahmen in Be-
zug auf den PAI-Indi-
kator stellen derzeit 
noch aufgrund der lü-
ckenhaften Datenlage 
eine Herausforde-
rung dar. In Unter-
nehmensdialogen 
werden Unterneh-
mensvertreter aller-
dings auf das Thema 
Gleichstellung ange-
sprochen und z.B. zur 
Veröffentlichung von 
Daten zum ge-
schlechterspezifi-
schen Verdienstge-
fälle ermutigt. Auch 
auf Hauptversamm-
lungen wird das 
Thema Gleichberech-
tigung angesprochen 
und falls Unterneh-
men signifikante De-
fizite bei der Gleich-
berechtigung aufwei-
sen, Vorstände auf 
Hauptversammlun-
gen nicht entlastet. 
Die Engagementmaß-
nahmen können auch 
Unternehmen betref-
fen, in die der Fonds 
investiert ist. 
- Die Datenlage zum 
unbereinigten ge-
schlechterspezifi-
schen Verdienstge-
fälle wird in regelmä-
ßigen Abständen 
überprüft. Wird eine 
Verbesserung der Da-
tenverfügbarkeit und 
-qualität festgestellt, 
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werden weitere Maß-
nahmen geprüft, die 
auf eine Verbesse-
rung des Verhältnis-
ses von Frauen zu 
Männern in den Lei-
tungs- und Kontroll-
organen, der Unter-
nehmen in die inves-
tiert wird, hingewirkt 
wird.   

13. Ge-
schlechter-
vielfalt in 
den Lei-
tungs- und 
Kontrollor-
ganen 

Durch-
schnittliches 
Verhältnis 
von Frauen 
und Män-
nern in den 
Leitungs- 
und Kon-
trollorganen 
der Unter-
nehmen, in 
die inves-
tiert wird, 
ausgedrückt 
als Prozent-
satz aller 
Mitglieder 
der Lei-
tungs- und 
Kontrollor-
gane [in %] 

34,28 29,05 32,98 36,51 27,77 34,60 IVV: 
Definiert als 
Durchschnittli-
ches Verhält-
nis von weibli-
chen zu männ-
lichen Vor-
standsmitglie-
dern in den 
Unternehmen, 
in die inves-
tiert wird, aus-
gedrückt als 
Prozentsatz 
aller Vor-
standsmitglie-
der (% der 
Frauen im Vor-
stand). 
 
 

Deka PAI-Strategie:  
Eines der 17 zentra-
len Ziele nachhaltiger 
Entwicklung der UN 
ist die Gleichstellung 
zwischen den Ge-
schlechtern. Zur 
Gleichstellung der 
Geschlechter gehört 
auch die Repräsenta-
tion von Frauen in 
Leitungs- und Kon-
trollorganen von Un-
ternehmen. Hier ist 
grundsätzlich ein 
ausgeglichenes Ver-
hältnis zwischen den 
Geschlechtern anzu-
streben.  
- In Unternehmensdi-
alogen, die die ESG-
Analysten der Deka 
Investment führen, 
werden Unterneh-
mensvertreter auf 
das Thema Gleich-
stellung angespro-
chen. Auch auf 
Hauptversammlun-
gen wird das Thema 
Gleichberechtigung 
angesprochen und 
falls Unternehmen 
signifikante Defizite 
bei der Gleichberech-
tigung aufweisen, 
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Vorstände auf Haupt-
versammlungen nicht 
entlastet. Dabei wird 
auch auf die Diversi-
tät von Aufsichtsrä-
ten geachtet. 

 14. Engage-
ment in um-
strittenen 
Waffen (Anti-
personenmi-
nen, Streu-
munition, 
chemische 
Waffen und 
biologisch 
Waffen) 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, die an 
der Herstel-
lung  
oder dem 
Verkauf von 
umstrittenen 
Waffen be-
teiligt sind 
[in %] 

0,02 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 IVV: 
Clarity AI hat 
eine spezifi-
sche Expo-
sure-Metrik 
erstellt, die 
den in der Ver-
ordnung defi-
nierten Kate-
gorien ent-
spricht. Un-
sere Kennzahl 
umfasst Un-
ternehmen, 
die an der Her-
stellung oder 
dem Verkauf 
von Anti-Per-
sonen-Minen, 
Streumuni-
tion, chemi-
schen Waffen 
und biologi-
schen Waffen 
beteiligt sind. 
 
Ein „Ja“ bei 
dieser Kenn-
zahl zeigt an, 
dass das Un-
ternehmen an 
der Herstel-
lung oder dem 
Verkauf von 
kontroversen 
Waffen betei-
ligt war. 

Deka PAI-Strategie:  
Eines der 17 zentra-
len Ziele nachhaltiger 
Entwicklung der UN 
ist "Frieden, Gerech-
tigkeit und starke In-
stitutionen" (SDG 16). 
Die Herstellung von 
kontroversen und ge-
ächteten Waffen stel-
len ein Hindernis zur 
Erreichung dieses 
Ziels dar.  
- Die Deka investiert 
daher grundsätzlich 
bei ihren Fonds nicht 
in Hersteller von ge-
ächteten und kontro-
versen Waffen. Dazu 
gehören neben Anti-
Personen-Minen und 
Streumunition auch 
Waffen nach der Bio-
waffenkonvention 
von 1983, der Che-
miewaffenkonvention 
von 1992 und weite-
rer UN-Waffenkon-
ventionen aus dem 
Jahr 1980 (nicht ent-
deckbare Splitter, 
Brandwaffen, Landmi-
nen und Sprengfal-
len) sowie die Kon-
vention gegen den 
Einsatz von blenden-
den Laserwaffen. 
- Zudem wurde im Be-
zugszeitraum ein de-
zidierter Steuerungs-
mechanismus für den 
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PAI-Indikator verwen-
det, der greift, soweit 
PAI-Daten für die je-
weiligen Emittenten 
oder Zielfonds vor-
handen sind. Dieser 
schließt auch alle In-
vestitionen in Wert-
papiere und Geld-
marktinstrumente 
von Unternehmen 
aus, die jeglichen Be-
zug zum Besitz, zur 
Herstellung und zu 
Investitionen in kont-
roverse Waffen 
(Landminen, Streu-
munition, biologische 
und chemische Waf-
fen) aufweisen.  
 
VVS: 
Ausschluss von Inves-
titionen in Unterneh-
men, die Umsätze mit 
geächteten Waffen, 
erzielen. 
 

 

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen 
 

Umwelt 15. THG-
Emissionsin-
tensität 
 

THG-Emissi-
onsintensi-
tät der Län-
der, in die 
investiert 
wird [in t 
CO2 pro ei-
ner Million 
EUR BIP] 

100,08 60,18 70,92 306,83 49,60 283,04 IVV: 
Die „THG-In-
tensität von 
Staaten“ wird 
gemäß der 
RTS-Formel 
für Scope 1, 
Scope 2 und 
Scope 3 be-
rechnet 
 
VVS: 
In Tonnen CO2 
in Bezug auf 
das Bruttoin-
landsprodukt, 

Deka PAI-Strategie:  
Das Pariser Klimaab-
kommen sieht vor, 
die Erderwärmung 
auf deutlich unter 
zwei Grad Celsius, 
möglichst aber auf 
1,5 Grad Celsius, im 
Vergleich zum vorin-
dustriellen Zeitalter 
einzudämmen. Zur 
Erreichung dieses 
Ziel ist es notwendig, 
die weltweit verur-
sachten Treib-
haugasemissionen zu 
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je 1 Million 
Euro Investi-
tion 
(in t / Mio. 
EUR) 
 
 

reduzieren. Um einen 
Beitrag zu den Treib-
hausgasemissions-
zielen des Pariser 
Klimaabkommens zu 
leisten, ergreift die 
Deka folgende Maß-
nahmen, die darauf 
abzielen, die TGH-
Emissionsintensität, 
die mit den Investiti-
onsentscheidungen 
in Staaten in Verbin-
dung stehen, zu be-
schränken: 
- Im Berichtszeitraum 
wurde ein dezidierter 
Steuerungsmechanis-
mus verwendet, der 
greift, soweit PAI-Da-
ten für die jeweiligen 
Emittenten oder Ziel-
fonds vorhanden 
sind. Dieser definiert 
Schwellenwerte für 
die THG-Emissionsin-
tensität der Länder, 
in die investiert wird. 
Wertpapiere und 
Geldmarktinstru-
mente von Staaten, 
deren THG-Emissi-
onsintensität einen 
Schwellenwert über-
steigt, werden aus 
dem Anlageuniver-
sum des Fonds aus-
geschlossen. Zudem 
werden Zielfonds aus 
dem Anlageuniver-
sum ausgeschlossen, 
deren THG-Emissi-
onsintensität einen 
Schwellenwert über-
steigt. Dadurch sollen 
Investitionen in Staa-
ten und Zielfonds mit 
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schwerwiegenden ne-
gativen Nachhaltig-
keitsauswirkungen 
im Bereich vermieden 
werden. Es ist ge-
plant, die Schwellen-
werte beim beschrie-
benen Steuerungs-
mechanismus stufen-
weise anzupassen, 
sodass der PAI-Wert 
für das Portfolio im 
Zeitverlauf reduziert 
wird. 

Soziales  16.1 Länder, 
in die inves-
tiert wird, 
die gegen 
soziale Best-
immungen 
verstoßen 
(absolute 
Zahl) 

Anzahl der 
Länder, in 
die inves-
tiert wird, 
die nach 
Maßgabe in-
ternationaler 
Verträge und 
Übereinkom-
men, der 
Grundsätze 
der Grunds-
ätze der Ver-
einten Natio-
nen oder, 
falls an-
wendbar, na-
tionaler 
Rechtsvor-
schriften ge-
gen soziale 
Bestimmun-
gen versto-
ßen (abso-
lute Zahl und 
relative Zahl 
[in %], ge-
teilt durch 
alle Länder, 
in die inves-
tiert wird) 
 

2,53 0,00 2,53 0,29 0,00 0,29 IVV: 
Sie wird defi-
niert als An-
zahl der Betei-
ligungsländer, 
die sozialen 
Verstößen 
ausgesetzt 
sind (absolute 
Zahl und rela-
tive Zahl ge-
teilt durch alle 
Beteiligungs-
länder). Für 
die Zwecke 
dieses PAI de-
finiert Clarity 
AI, dass ein 
Land dann so-
zialen Verstö-
ßen ausge-
setzt ist, wenn 
es eines der 
folgenden Kri-
terien erfüllt: 
Länder mit 
von der Euro-
päischen 
Union (EU) 
oder den Ver-
einten Natio-
nen (UN) ver-
hängten Sank-

Deka PAI-Strategie:  
- Im Berichtszeitraum 
wurde ein dezidierter 
Steuerungsmechanis-
mus verwendet, der 
greift, soweit PAI-Da-
ten für die jeweiligen 
Emittenten oder Ziel-
fonds vorhanden 
sind. Dieser definiert 
Schwellenwerte für 
den PAI Indikator. Zur 
Feststellung von Ver-
stößen gegen soziale 
Bestimmungen nach 
Maßgabe internatio-
naler Verträge und 
Übereinkommen, 
Grundsätze der Ver-
einten Nationen und 
nationale Rechtsvor-
schriften wird auf 
eine Sanktionierung 
von der EU abgestellt. 
In Wertpapiere und 
Geldmarktinstru-
mente von Staaten, 
die von der EU sankti-
oniert sind, kann nur 
begründet investiert 
werden. Gründe kön-
nen beispielsweise 
die Diversifizierung 
des Portfolios oder 

 16.2 Länder, 
in die inves-
tiert wird, 
die gegen 
soziale Best-
immungen 
verstoßen 
(relative 
Zahl) 

4,04 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 
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tionen, die ei-
nes der fol-
genden Krite-
rien erfüllen: 
a. Menschen-
rechtsverlet-
zungen durch 
die Regierung 
oder staatliche 
Institutionen, 
einschließlich, 
aber nicht be-
schränkt auf 
die Polizei, 
das Militär und 
andere Voll-
zugsbehörden 
b. Beweise da-
für, dass min-
destens eine 
Person von 
der Liste der 
sanktionierten 
Personen in 
dem Land eine 
Position in der 
Regierung 
oder in Regie-
rungsinstituti-
onen innehat – 
einschließlich, 
aber nicht be-
schränkt auf 
Polizei, Militär 
und andere 
Strafverfol-
gungsbehör-
den 
c. Das derzei-
tige Regime 
ist das Ergeb-
nis eines Put-
sches 
d. Verstoß ge-
gen ein inter-
nationales Ge-
setz 

die Erfüllung anderer 
regulatorischer An-
forderungen sein. 
Dadurch sollen die 
Portfoliomanager 
dazu angehalten wer-
den, Investitionen in 
Staaten, die gegen 
soziale Bestimmun-
gen verstoßen, zu 
vermeiden. Es ist ge-
plant die Schwellen-
werte beim beschrie-
benen Steuerungs-
mechanismus stufen-
weise anzupassen, 
sodass der PAI-Wert 
für das Portfolio im 
Zeitverlauf reduziert 
wird. 
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e. Veruntreu-
ung von öf-
fentlichen Gel-
dern, die zu ei-
ner Unterhöh-
lung der De-
mokratie 
führt. 
  
2. Länder, ge-
gen die das 
Office of For-
eign Assets 
Control (OFAC) 
der Vereinig-
ten Staaten 
Sanktionen 
verhängt hat, 
die Folgendes 
erfüllen: 
a.  Menschen-
rechtsverlet-
zungen durch 
die Regierung 
oder staatliche 
Institutionen, 
einschließlich, 
aber nicht be-
schränkt auf 
Polizei, Militär 
und andere 
Vollzugsbe-
hörden. 
 
Da sich der 
Zahlenwert 
aus verschie-
den Bestand-
teilen zusam-
mensetzt, 
können Dopp-
lungen nicht 
ausgeschlos-
sen werden. 
 
Deka PAI-Stra-
tegie: Um zu 
messen, ob 
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ein Land ge-
gen soziale 
Bestimmun-
gen verstößt, 
wurde auf Ba-
sis von Daten 
von MSCI ESG 
Research LLC 
geprüft, ob 
das Land von 
der EU sankti-
oniert wird.  
Daten für Ein-
zelemittenten 
sowie für 
Fonds bei de-
nen eine der 
Deka Gesell-
schaften Kapi-
talverwal-
tungsgesell-
schaft ist, wur-
den für das 
gesamte Ka-
lenderjahr 
2022 berück-
sichtigt. Im 
Kalenderjahr 
2022 konnten 
Daten für ex-
terne Fonds 
nicht berück-
sichtigt wer-
den, da für 
den Bezugs-
zeitraum keine 
Daten vorla-
gen. Aufgrund 
der verbesser-
ten Datenlage 
im Kalender-
jahr 2023 wer-
den nun auch 
externe Fonds 
berücksich-
tigt. Hierunter 
fallen alle 
Fonds, welche 
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von einer ex-
ternen KVG 
verwaltet wer-
den die nicht 
Teil der Deka 
Gruppe ist. 
 

 

Indikatoren für Investitionen in Immobilien 
 

Fossile 
Brennstoffe 

17. Engage-
ment in fos-
silen Brenn-
stoffen 
durch die In-
vestition in 
Immobilien 

Anteil der In-
vestitionen 
in Immobi-
lien, die im 
Zusammen-
hang mit der 
Gewinnung, 
der Lage-
rung, dem 
Transport 
oder der 
Herstellung 
von fossilen 
Brennstoffen 
stehen [in 
%] 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. n.v. 
 

Im Rahmen der Ver-
mögensverwaltung 
tätigen die Nassaui-
sche Sparkasse und 
die Frankfurter Bank-
gesellschaft keine In-
vestitionen in Immo-
bilien. 

 

Energie- 
effizienz 

18. 
Engagement 
in Immobi-
lien mit 
schlechter 
Energieeffi-
zienz 
 

Anteil der In-
vestitionen 
in Immobi-
lien mit 
schlechter 
Energieeffi-
zienz [in %] 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

n.v. 
 

Im Rahmen der Ver-
mögensverwaltung 
tätigen die Nassaui-
sche Sparkasse und 
die Frankfurter Bank-
gesellschaft keine In-
vestitionen in Immo-
bilien. 
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Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 

 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 
Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a  

nach dem Muster der Tabelle 2 
 

Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige  
Auswirkungen 

Messgröße Auswirkungen  
2023 

Auswirkungen 2022 Erläuterungen Ergriffene und geplante  
Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

   IVV VVS Gesamt IVV VVS Gesamt   

Wasser, Abfall 
und Materi-
alemissionen 

8. Engage-
ment in Ge-
bieten mit 
hohem Was-
serstress 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, deren 
Standorte in 
Gebieten mit 
hohem Was-
serstress lie-
gen und die 
keine Was-
serbewirt-
schaftungs-
maßnahmen 
umsetzen [in 
%] 

3,06 k.A. 3,06 3,47 k.A. 3,47 Information: 
Dieser Indikator 
wurde nur durch die 
IVV ausgewählt. Aus 
diesem Grund wur-
den keine Zahlen der 
VVS erhoben. 
IVV: 
Diese Kennzahl wird 
definiert als „Anteil 
der Investitionen in 
Unternehmen mit 
Standorten in Gebie-
ten mit hoher Was-
serbelastung ohne 
Wassermanagement-
Richtlinie“.  
Clarity AI bewertet, 
ob ein Unternehmen 
in einem Gebiet mit 
Wasserknappheit 
(auf Landesebene) 
tätig ist und über 
keine Wasser-Richtli-
nie verfügt, in dem 
die Wasserentnahme 
insgesamt hoch (40–
80 %) oder extrem 
hoch (höher als 80 
%) ist.  
Ein „Ja“ bei dieser 
Kennzahl zeigt an, 
dass das Unterneh-

Deka PAI-Strategie:  
Wasser ist ein wichtiger, jedoch 
endlicher Rohstoff. Ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit Wasser-
ressourcen ist deshalb insbeson-
dere in Gebieten mit geringer Was-
serverfügbarkeit wichtig.  Im Ver-
gleich zum Berichtsjahr 2022 ist 
die Datenlage für den PAI-Indika-
tor nach wie vor lückenhaft, hat 
sich jedoch verbessert. Allerding 
werden Unternehmen, die in Kont-
roversen m Zusammenhang mit ih-
ren Wassermanagementpraktiken 
verwickelt sind, im Rahmen des 
betriebseigenen ESG-Risikostufen-
modells identifiziert. Dabei han-
delt es sich um ein aus sechs Risi-
koklassen bestehendes Kaskaden-
modell. Emittenten, die mit einem 
geringeren ESG-Risiko behaftet 
sind, werden in eine niedrigere Ri-
sikostufe eingestuft, während Un-
ternehmen, die mit einem höheren 
ESG-Risiko behaftet sind, in eine 
höhere Risikostufe eingestuft wer-
den. Unternehmen, die in umwelt-
bezogene Kontroversen (z.B. (z.B. 
ökologische Schäden, die aus der 
Wasserentnahme entstehen) ver-
wickelt sind, können in ihrer ESG-
Risikobewertung herabgestuft 
werden, was ggf. zum Ausschluss 
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men Standorte in Ge-
bieten mit hoher 
Wasserbelastung 
ohne Wassermanage-
ment-Richtlinie hat. 
 
Deka PAI-Strategie:  
Für das Berichtsjahr 
2022 bezieht sich der 
Wert auf alle Emitten-
ten, die sich in Gebie-
ten mit hohem Was-
serstress befinden. 
Ob eine Richtlinie 
zum Umgang vorhan-
den war oder nicht, 
konnte aufgrund ein-
geschränkter Daten-
verfügbarkeit nicht 
bewertet werden. Für 
das Berichtsjahr 
2023 wurde die Me-
thodik von MSCI ESG 
Research LLC ange-
passt, sodass die PAI-
Werte für 2023 nicht 
nur wiederspiegeln, 
ob sich ein Unterneh-
men in einem Gebiet 
mit hohem Wasser-
stress befindet, son-
dern, falls ja, auch ob 
das Unternehmen 
eine Richtlinie zum 
Wassermanagement  
besitzt.  Im Kalender-
jahr 2022 konnten 
Daten für externe 
Fonds nicht berück-
sichtigt werden, da 
für den Bezugszeit-
raum keine Daten 
vorlagen. Aufgrund 
der verbesserten Da-
tenlage im Kalender-
jahr 2023 werden 
nun auch externe 
Fonds berücksichtigt. 

des Unternehmens aus dem Anla-
geuniversum des Fonds führen 
kann. 
- Die Datenlage und -qualität für 
den Indikator wird in regelmäßi-
gen Abständen überprüft. Wird 
eine Verbesserung der Datenver-
fügbarkeit und -qualität festge-
stellt, werden Maßnahmen für den 
PAI-Indikator in Betracht gezogen. 



40 
 

Hierunter fallen alle 
Fonds, welche von ei-
ner externen KVG 
verwaltet werden die 
nicht Teil der Deka 
Gruppe ist. 

Emissionen 4. Investitio-
nen in Un-
ternehmen 
ohne Initia-
tiven zur 
Verringe-
rung der 
CO2-Emissi-
onen 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, in die 
investiert 
wird, die 
keine Initia-
tiven zur 
Verringe-
rung der 
CO2-Emissi-
onen im 
Sinne des 
Übereinkom-
mens von 
Paris umset-
zen [in %] 
 
 
 
 

k.A. 37,68 37,68 k.A. 28,88 28,88 Information: 
Dieser Indikator 
wurde nur durch die 
VVS ausgewählt. Aus 
diesem Grund wur-
den keine Zahlen der 
IVV erhoben 

 

 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG  
VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Informationen zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b  
nach dem Muster der Tabelle 3 

 

Nachhaltigkeitsindikator 
für nachteilige  
Auswirkungen 

Messgröße Auswirkungen  
2023 

Auswirkungen 2022 Erläuterungen Ergriffene und geplante  
Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

   IVV VVS Gesamt IVV VVS Gesamt   

Menschen-
rechte 

14. Anzahl 
der Fälle von 
schwerwie-
genden 
Menschen-
rechtsverlet-
zungen und 
sonstigen 
Vorfällen 

Gewichteter 
Durchschnitt 
der Fälle von 
schwerwie-
genden 
Menschen-
rechtsverlet-
zungen und 
sonstigen 

0,00 k.A. 0,00 0,00 k.A. 0,00 Information: 
Dieser Indikator 
wurde nur durch die 
IVV ausgewählt. Aus 
diesem Grund wur-
den keine Zahlen der 
VVS erhoben. 
 
 

Deka PAI-Strategie:  
Die Deka erwartet von den Unter-
nehmen, in die sie investiert, die 
Einhaltung der Menschenrechte.  
- Im Berichtszeitraum wurde ein 
dezidierter Steuerungsmechanis-
mus hierzu verwendet, der greift, 
soweit PAI-Daten für die jeweiligen 
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 Vorfällen im 
Zusammen-
hang mit Un-
ternehmen, 
in die inves-
tiert wird  
[in Anzahl 
pro einer 
Million EUR 
investiert] 

IVV: 
Um diesem PAI nach-
zugehen, analysiert 
Clarity AI Nachrich-
tenartikel, um Be-
weise für die Beteili-
gung von Unterneh-
men an schweren 
Menschenrechtsver-
letzungen zu finden.  
  
Für die Analyse von 
Nachrichtenartikeln 
nutzt Clarity AI das 
Modul Kontroversen, 
das NLP-Modelle ein-
setzt, um die Beteili-
gung von Unterneh-
men an ESG-bezoge-
nen Kontroversen zu 
erkennen. Die Fälle 
von schwerwiegen-
den Menschenrechts-
verletzungen werden 
auf der Grundlage 
von Nachrichten über 
Menschenrechtsver-
letzungen der einzel-
nen Unternehmen 
entdeckt, in die in-
vestiert wird. Der 
Schweregrad basiert 
auf dem Ausmaß des 
Problems, dem Um-
gang damit und dem 
Reputations- oder 
Geschäftsrisiko.  
  
Jede Zahl über 0 in 
dieser Kennzahl gibt 
die Gesamtzahl der 
entdeckten Fälle von 
schwerwiegenden 
Menschenrechts-
problemen und Vor-
fällen an, die das Un-
ternehmen hat. 

Emittenten oder Zielfonds vorhan-
den sind. Dieser definiert Schwel-
lenwerte für die Anzahl der Fälle 
von schwerwiegenden Mensch-
rechtsverletzungen und sonstigen 
Vorfällen im Zusammenhang mit 
Unternehmen, in die investiert 
wird. Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente von Unterneh-
men, denen wiederholt Menschen-
rechtsverletzungen vorgeworfen 
werden, werden aus dem Anla-
geuniversum des Fonds ausge-
schlossen. Dadurch sollen Investi-
tionen in Unternehmen mit 
schwerwiegenden negativen Nach-
haltigkeitsauswirkungen im Be-
reich Menschrechte vermieden 
werden. Es ist geplant die Schwel-
lenwerte beim beschriebenen 
Steuerungsmechanismus stufen-
weise zu verschärfen, sodass der 
PAI-Wert für das Portfolio im Zeit-
verlauf reduziert wird. 
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Bekämpfung 
von Korrup-
tion und  
Bestechung 

15. Feh-
lende Maß-
nahmen zur 
Bekämpfung 
von Korrup-
tion und Be-
stechung 

Anteil der In-
vestitionen 
in Unterneh-
men, die 
keine Maß-
nahmen zur 
Bekämpfung 
von Korrup-
tion und Be-
stechung im 
Sinne des 
Übereinkom-
mens der 
Vereinten 
Nationen ge-
gen Korrup-
tion imple-
mentiert ha-
ben [in %] 
 
 

k.A. 0,52 0,52 k.A. 2,56 2,56 Information: 
Dieser Indikator 
wurde nur durch die 
VVS ausgewählt. Aus 
diesem Grund wur-
den keine Zahlen der 
IVV erhoben 

 
 

 

 

Informationen zu sonstigen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die zur Ermittlung und Bewertung zusätzlicher  
wichtiger nachteiliger Auswirkungen auf einen Nachhaltigkeitsfaktor gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c herangezogen werden, nach 
dem Muster der Tabelle 2 oder 3 
 
Keine Angaben 

 

Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
[Informationen gemäß Artikel 7] 
 
Die Nassauische Sparkasse bietet ihren Kunden neben der Individuellen Vermögensverwaltung ohne eine Nachhaltigkeitsstrategie (Management durch die Nas-
sauische Sparkasse) ebenfalls eine Vermögensverwaltung mit einer Nachhaltigkeitsstrategie an, deren Portfoliomanagement an die Frankfurter Bankgesellschaft 
(Deutschland) AG (nachfolgend auch „Frankfurter Bankgesellschaft“ genannt bzw. „FBG“ abgekürzt) ausgelagert wurde. 
 
Die Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt in allen Vermögensverwaltungsmandaten in erster Linie über die Auswahl der Finanzinstrumente, die in den 
verschiedenen Vermögensverwaltungsstrategien einsetzt werden. So wird unternehmensweit   
 

1. eine Investition in Unternehmen ausgeschlossen, die geächtete Waffen herstellen. 
2. auf Portfolioebene ein überdurchschnittliche ESG-Bewertung angestrebt. 
3. die Einhaltung des UN Global Compacts sowie der Ausschluss bei Feststellung eines Verstoßes geprüft. Der United Nations Global Compact ist die welt-

weit größte und wichtigste Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Sie fasst zehn Prinzipien in den vier Kategorien «Menschenrechte», 
«Arbeitsnormen», «Umweltschutz» und «Korruptionsprävention» zusammen. 
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Für die jeweilige Vermögensverwaltung wurden unterschiedliche Zusatzindikatoren gewählt. Aus diesem Grund beinhalten die Daten zu den Zusatzindikatoren 
nur Daten der jeweiligen Vermögensverwaltung.  
Die Daten der FBG und der Individuellen Vermögensverwaltung zu den 16 Indikatoren (ohne die nicht relevanten Indikatoren 17 und 18 bzgl. Immobilien) wurden 
zu einem Unternehmenswert zusammengefasst. Die Daten der Individuellen Vermögensverwaltung setzen sich aus den Daten der Deka-Hüllenfonds und den 
Daten für Finanzinstrumente außerhalb der Deka-Hüllenfonds zusammen.  
Grundsätzlich kann es bei der Aggregation der Daten der Vermögensverwaltungen und der Aggregation innerhalb der Individuellen Vermögensverwaltung auf-
grund von unterschiedlichen Datenbasen, Berechnungsmethoden und Datenverfügbarkeiten zu Ungenauigkeiten kommen.  
Die Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren hat der Vorstand initial am 29.06.2023 
genehmigt.  
 
Individuellen Vermögensverwaltung (Management durch die Nassauische Sparkasse) 
 
Auf Produktebene der IVV erfolgt über die unternehmensweite Steuerung hinaus keine Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
 
Die Daten zu den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäß der DelVO werden durch die Dienstleister Clarity AI erhoben, aggregiert und 
ausgewertet. Die DelVO definiert 18 obligatorische PAI, die für Investitionen in Unternehmen, Staaten und Immobilien gelten. Weitere optionale Indikatoren -
22 Umweltindikatoren sowie 24 Soziale/Governance-Indikatoren- sind darüber hinaus durch die DelVO definiert. Zur Einhaltung der DelVO ist mindestens ein 
Indikator aus jedem der beiden optionalen Bereiche zu berücksichtigen. Der Indikator 8 aus Tabelle 2, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Engagement in Gebieten mit 
hohem Wasserstress" wurde als zusätzlicher klima- und umweltbezogener Indikator gewählt. Der Indikator 14 aus Tabelle 3, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Anzahl 
der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen" wurde als zusätzlicher Indikator aus den Bereichen „Soziales und 
Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung“ gewählt.  
 
Die hauseigene Vermögensverwaltung der Nassauischen Sparkasse ist dabei so strukturiert, dass ihre Kunden je nach ihrer individuellen Anlagestrategie 
Anteile an dem Fonds „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell:“ mit den Teilfonds „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30“, „Naspa-
Vermögensverwaltung Individuell: 50“ und „Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 100“ - die ausschließlich zum Zwecke der Vermögensverwaltung 
aufgelegt wurden (sog. Hüllenfonds) -sowie Anleihen, Zertifikate, andere Investmentfonds sowie weitere Finanzinstrumente erwerben können.  
Der Hüllenfonds mit den drei Teilfonds wird von der Deka International S.A. verwaltet. Die Deka Investment GmbH als Fondsmanager wird durch die 
Nassauische Sparkasse zu ihren Anlageentscheidungen beraten.  
 
Bei den Hüllenfonds werden durch die Deka International S.A. bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch „Principal Adverse Impacts“ oder PAI) wie folgt berücksichtigt: 
 
Deka-PAI-Strategie  

Zur Feststellung und Bewertung der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) bei den Investitionen in Unternehmen, Staaten und staats-
nahe Emittenten, und Zielfonds im Anlageuniversum werden alle verpflichtenden PAI-Indikatoren für Investitionen in Unternehmen sowie alle verpflichten-
den PAI-Indikatoren für Staaten aus Tabelle 1, Anhang 1 der Delegierten Verordnung zur Offenlegungs-VO (EU)2022/1288 herangezogen. Darüber hinaus 
werden die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei den Unternehmen im Anlageuniversum anhand zwei weiterer Indikatoren gemessen. 
Der Indikator 8 aus Tabelle 2, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress" wurde als zusätzlicher klima- und umweltbezo-
gener Indikator gewählt. Der Indikator 14 aus Tabelle 2, Anhang 1, (EU)2022/1288 "Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
und sonstigen Vorfällen" wurde als zusätzlicher Indikator aus den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung gewählt. Die PAI-Daten werden von dem Researchanbieter MSCI ESG Research LLC bezogen und ggf. durch internes Rese-
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arch der ESG-Analysten der Deka Investment GmbH ergänzt. Darüber hinaus werden z.B. PAI-Daten vereinzelt direkt bei Unternehmen angefragt (insbeson-
dere bei Unregelmäßigkeiten) und Unternehmen im Rahmen von Engagementaktivitäten zur Veröffentlichung von PAI-bezogenen Informationen ermutigt. 
Die verwendeten PAI-Daten beinhalten sowohl von den Unternehmen berichtete Daten als auch vom verwendeten Datenanbieter geschätzte Daten.  
  
Bei der Priorisierung der PAI zur Auswahl der beiden zusätzlichen Indikatoren sowie der Festlegung von Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Inves-
titionsprozessen wurde die Wahrscheinlichkeit des Auftretens, die Schwere der nachteiligen Auswirkungen einschließlich ihres potenziell irreparablen Cha-
rakters, die in der ESG Policy der Deka definierten Grundsätze nachhaltigen Investierens sowie die Datenverfügbarkeit und -qualität berücksichtigt.   
 
In der ESG Policy der Deka werden grundsätzlich inakzeptable Investitionen für alle Publikumsfonds festgelegt. Dazu gehören Investitionen in Hersteller 
kontroverser und geächteter Waffen. Die Herstellung kontroverser und geächteter Waffen kann erheblich die Erreichung des Sustainable Development Goals 
16 "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen" behindern. In Unternehmen aus dem Bereich Kohleförderung und -verstromung wird bei Publikums-
fonds nicht investiert, sobald eine festgesetzte Umsatzgrenze überschritten wird. Bei der Förderung und Verstromung von Kohle wird eine beträchtliche 
Menge an Treibhausgasemissionen freigesetzt. Unternehmen, die im Bereich der Kohleförderung und/ oder -verstromung tätig sind, tragen damit entschei-
dend zu der Emission von Treibhausgasen bei und behindern damit das Erreichen der Pariser Klimaziele. Zudem investiert die Deka nicht in Derivate, die 
die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden. Für ETF gilt dabei nur der Ausschluss für Hersteller kontroverser und geächteter Waffen. Durch 
die Ausschlüsse wird das Anlageuniversum der Publikumsfonds eingeschränkt, sodass nicht in Emittenten investiert werden kann, deren negative Nachhal-
tigkeitsauswirkungen als besonders schwerwiegend und inakzeptabel bewertet werden, unabhängig davon ob die Fonds eine ESG-Strategie verfolgen oder 
nicht.  
 
Darüber hinaus kommt bei den Publikumsfonds der Deka ein betriebseigenes ESG-Risikostufenmodell zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein aus sechs 
Risikoklassen bestehendes Kaskadenmodell, bei dem Emittenten, die mit einem geringeren ESG-Risiko behaftet sind, in eine niedrigere Risikostufe einge-
stuft werden, während Unternehmen, die mit einem höheren ESG-Risiko behaftet sind, in eine höhere Risikostufe eingestuft werden. Unternehmen, die in 
Kontroversen verwickelt sind, können in ihrer ESG-Risikobewertung herabgestuft werden, was ggf. zum Ausschluss des Unternehmens aus dem Anlageuni-
versum der Fonds führen kann. Hierbei gelten strengere Standards für die Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Durch die Anwendung des ESG-Risi-
kostufenmodells werden weitere Emittenten mit hohen negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen identifiziert und aus dem Anlageuniversum ausgeschlos-
sen.  
 
Zudem wird ein dezidierter Steuerungsmechanismus für ausgewählte PAI-Indikatoren mit ausreichender Datenverfügbarkeit und -qualität angewendet. Im 
Rahmen des Steuerungsprozesses sind für die ausgewählten PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt. Bei Produkten ohne Nachhaltigkeitsmerkmale 
führt ein erster Schwellenwert dazu, dass Emittenten, die den Schwellenwert überschreiten bzw. die Ausprägung nicht einhalten, aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen werden. Dadurch werden Investitionen in Emittenten mit besonders hohen negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen bei diesen PAI vermie-
den. Ein zweiter Schwellenwert führt dazu, dass in Emittenten, die diesen Schwellenwert überschreiten bzw. die Ausprägung nicht einhalten, nur begründet 
investiert werden kann. Gründe können beispielsweise die Diversifizierung des Portfolios oder die Erfüllung anderer regulatorischer Anforderungen sein. 
Dadurch sollen die Portfoliomanager angehalten werden, auch Investitionen in Unternehmen mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsaus-
wirkungen zu vermeiden. Zudem können weitere Emittenten aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, wenn die ESG-Analysten der Deka anhand 
der 16 verpflichtenden oder zwei zusätzlich gewählten PAI-Indikatoren besonders hohe negative Nachhaltigkeitsauswirkungen feststellen. Für Zielfonds 
sind Schwellenwerte für ausgewählte PAI-Indikatoren festgelegt. Zielfonds, die den Schwellenwert nicht einhalten, werden aus dem Anlageuniversum aus-
geschlossen. Der beschriebene Steuerungsmechanismus greift, insofern PAI-Daten für die Emittenten bzw. Zielfonds vorliegen.  
 
Zudem werden PAI-Indikatoren in den Engagementprozessen der Deka berücksichtigt. Emittenten, bei denen hohe negative Nachhaltigkeitsauswirkungen 
festgestellt werden, werden in Unternehmensdialogen auf die Missstände aufmerksam gemacht und ggf. dabei begleitet Strategien zur Verbesserung (z.B. 
THG-Emissionsreduktionsstrategien) zu entwickeln. Zudem werden PAI auch im Abstimmungsverhalten berücksichtigt und Vorstände ggf. nicht entlastet.  
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Die Datenverfügbarkeit sowie -qualität bei den PAI-Daten variiert derzeit noch stark zwischen den einzelnen PAI-Indikatoren. Die Deka hat sich jedoch nach 
besten Kräften bemüht, möglichst vollständige und qualitativ hochwertige PAI-Daten zu beschaffen. Dazu hat sie zur Erhebung der PAI-Daten einen führen-
den Datenprovider mit Zugriff auf Vielzahl von Daten und Ressourcen genutzt. 
Darüber hinaus wurden alle fachlichen sowie technischen Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln getroffen, die mit einer Verbesserung der 
Datenqualität sowie Datenverfügbarkeit einhergehen. Dazu gehören: 
o Vererbungsmethodiken 
o Überschreibungsmöglichkeiten  
o Zielfondsdurschauen für Deka-eigene Fonds. 
o Ad-hoc Anfragen bei Datenprovider bei Unregelmäßigkeiten in Daten 
o Vereinzelt Anfragen von PAI-Daten bei Unternehmen zur Validierung und bei fehlenden Daten 
o Ermutigung zur Veröffentlichung von PAI-bezogenen Informationen im Rahmen der Engagementaktivitäten 
 
Aufgrund Unklarheiten bei der Auslegung einzelner regulatorischer Vorgaben sowie fehlender Marktstandards wurden folgende Annahmen zur Ermittlung 
der PAI-Werte für den Bezugszeitraum getroffen: 
o Umgang mit Short-Positionen: Es wurde keine Verrechnung von Long- und Short-Positionen (Netting) umgesetzt. Beim Vorgehen in Bezug auf die Ver-
rechnung von Short- und Long-Positionen gibt es noch keine einheitliche Marktsicht. Um einen fehlerhaften und ggf. zu niedrigen Ausweis von PAI-Werten 
zu vermeiden, wurden lediglich die nachteiligen Effekte der Long-Positionen berücksichtigt. Es erfolgte keine negative Anrechnung der PAI-Werte der Short-
Positionen.  
o Berücksichtigung des Marktpreises zur Berechnung des PAI-Werts: Die vierteljährlichen Auswirkungen sollten auf dem aktuellen Wert der Investition 
basieren, der sich ergibt aus der Bewertung des Preises der einzelnen Investition (z. B. Aktie) am Ende des Geschäftsjahres, multipliziert mit der Anzahl der 
am Ende jedes Quartals gehaltenen Anlagen (z. B. Aktien). Auf diese Weise wird die Zusammensetzung der Anlagen am Ende eines jeden Quartals berück-
sichtigt, aber die Bewertung spiegelt den Zeitpunkt des Geschäftsjahresendes wider. Für den vorliegenden Bezugszeitraum wurden stattdessen die PAI-
Werte mit dem Marktpreis zum Quartalsstichtag berechnet. 

 
Die Dokumentation der Ausschlüsse aus dem Anlageuniversum erfolgt in Form von Negativlisten, mit Finanzinstrumenten in die nicht Investiert werden 
darf. 

 
Die numerische Fehlermarge, die in den Daten von Clarity AI ggf. enthalten sein kann, ist minimal. Clarity AI hat eigene Zuverlässigkeitsalgorithmen entwickelt, 
um für jeden Datenpunkt die am besten geeignete Quelle auszuwählen. Clarity AI wählt nicht eine einzige Quelle für jede Kennzahl aus, sondern führt den Algo-
rithmus auf Kennzahlenebene für jedes Unternehmen durch, um sicherzustellen, dass die zuverlässigsten Daten für jeden Datenpunkt ermittelt werden. Diese 
Algorithmen führen eine automatische Auswahl der besten Quelle durch, entfernen Inkonsistenzen und erkennen Ausreißer.  
Verantwortlich für die Umsetzung der Strategien ist der Bereich Asset-Management. 
Die Aktualität der PAI Strategie wird im Rahmen der Erstellung der jährlichen PAI-Erklärung überprüft. 

 
Vermögensverwaltung für Sparkassen (Portfoliomanagement durch die Frankfurter Bankgesellschaft)  
Bei der Vermögensverwaltung mit Management durch die Frankfurter Bankgesellschaft erfolgt die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf die Nachhaltigkeitsfaktoren über die unternehmensweite Steuerung hinaus wie folgt: 

 
Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen des Investitionsprozesses wird durch das Portfoliomanagement der Frankfurter 
Bankgesellschaft verantwortet und überwacht. In diesem Zusammenhang wird zusätzlich die Aktualität des Investitionsprozesses sowie der Strategie zur Fest-
stellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sichergestellt. Im Rahmen des Weisungswesens der Frankfur-
ter Bankgesellschaft ist die Steuerung der Nachhaltigkeitsindikatoren definiert. Die Monitoring- und Kontrollprozesse sind in internen Richtlinien geregelt. 
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Die Frankfurter Bankgesellschaft nutzt zur Beurteilung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren ESG-Daten der Nachhaltigkeitsratingagentur MSCI ESG Research LLC. Die dynamischen Daten ermöglichen die Erkennung der finanziell relevantesten ESG-

bezogenen Risiken und Chancen. Die MSCI ESG-Daten zu den Nachhaltigkeitsindikatoren werden weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch von einem 

unabhängigen Dritten geprüft. Die Frankfurter Bankgesellschaft verfügt über keine eigenen Ermittlungsmethoden. 
 

Die Ermittlung der Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt mittels Softwareanwendung der inasys Informa-
tions- und Analyse-Systeme GmbH basierend auf den genannten Datenquellen. Inasys übernimmt die seitens MSCI ESG Research LLC bereitgestellten Daten, 

nimmt keine Veränderung dieser Daten oder Schätzungen vor. Die in der Berechnung der Indikatoren mittels der Softwareanwendung zugrundeliegende Feh-

lermarge liegt nach Angabe der Inasys Informations- und Analyse-Systeme GmbH bei 0%. 
 

Finanzinstrumente können in die Ermittlung der Indikatoren der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nur einbezogen werden, 

sofern Daten für die Indikatoren seitens MSCI ESG Research LLC vorliegen. Der Anteil der Finanzinstrumente am Gesamtvermögen, welche PAI-bewertet sind, 
liegt bei 91,37 %. 

Investitionsentscheidungen werden stets auf Basis aktueller ESG-Daten von MSCI ESG Research LLC getroffen. Die Beurteilung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt ohne spezifische Gewichtung einzelner Indikatoren. Eine Überwachung der Gesamtinvestitionen im Bereich 

der Vermögensverwaltung hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt quartalsweise. 

 
Die Frankfurter Bankgesellschaft orientiert sich an den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) gemäß EU-Offenlegungsverord-

nung. Auf Basis einer Wesentlichkeitsbetrachtung und Analyse der Datenverfügbarkeit werden zusätzlich Indikatoren zu CO2-Emissionen sowie zur Bekämp-

fung von Korruption und Bestechung betrachtet. Ergänzend wird die angestrebte Reduktion der nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch 
die definierten Mindestausschlüsse, ein Screening der Kontroversen sowie indirekt über die Integration des MSCI ESG-Ratings unterstützt. 
 
 

Mitwirkungspolitik  
[Informationen gemäß Artikel 8] 
 
Individuelle Vermögensverwaltung (IVV):  
In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin verfolgt die Nassauische Sparkasse keine aktive Mitwirkungspolitik. Sie tritt nicht in Dialoge mit 
Gesellschaften, in die sie investiert hat, deren Interessenträgern oder mit anderen Aktionären ein. Sie übt keine Stimmrechte aus Aktien aus 
oder nimmt sonst im eigenen oder fremden Interesse auf die emittierenden Gesellschaften Einfluss. Sie unterbreitet keine Vorschläge zur 
Ausübung von Stimmrechten. 
 
VermögensVerwaltung für Sparkassen mit Portfoliomanagement durch Frankfurter Bankgesellschaft (VVS): 
Die Frankfurter Bankgesellschaft und die Nassauische Sparkasse 

• treten nicht in Dialoge mit Organen, Vertretern oder Interessenträgern der jeweiligen Unternehmen, in die investiert wurde, 

• üben im Rahmen der Vermögensverwaltung keine Stimmrechte aus,  

• haben Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonfliktenden respektive Vorkehrungen zum Schutz der Interessen der Kunden bei unvermeidba-
ren Interessenskonflikten getroffen und 

• publizieren definierte Maßnahmen im Dokument „Kundeninformationen zu Geschäften in Wertpapieren und weiteren Finanzinstrumenten“ und legen 
potenzielle sowie bestehende Interessenkonflikte offen. 
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Bezugnahme auf international anerkannte Standards  
[Informationen gemäß Artikel 9] 
 
Die Nassauische Sparkasse orientiert sich bei der nichtfinanziellen Berichterstattung am Berichtsstandard der Sparkassen-Finanzgruppe, der vom Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV) unter Einbindung von Regionalverbänden, Sparkassen und Verbundpartnern als eigenständiges Berichtssystem für 
die Sparkassen-Finanzgruppe entwickelt wurde. Die Sparkassen-Indikatoren sind anschlussfähig an die international anerkannten Standards (Sustainability 
Reporting Standards, SRS) der Global Reporting Initiative, an die „GRI-G4 Financial Services Sector Disclosures (GRI-G4 FS)“ und an den „Deutschen Nachhaltig-
keitskodex (DNK)“. Sie wurden 2013 vom „Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE)“ anerkannt. 
 
Individuelle Vermögensverwaltung (IVV):  
In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin orientiert sich die Nassauische Sparkasse bei Investitionsentscheidungen am UN Global Compact.  
  
Die Nassauische Sparkasse misst die Einhaltung des UN Global Compact und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen an den folgenden Indikato-
ren:  

• Indikator Nr. 10 der Tabelle 1 (Annex 1): Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) und die OECD-Leitsätze für Multinationale 
Unternehmen  
 
Hierfür ermittelt die Nassauische Sparkasse den Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die in Verstöße gegen die UN Global 
Compact-Grundsätze verwickelt waren mit Hilfe der Dienstleister Clarity AI.  
 
Wird bei Unternehmen innerhalb der Hüllenfonds ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD- Leitsätze für multinationale Unter-
nehmen festgestellt, kann gemäß der Deka-PAI-Strategie in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dieser Unternehmen nur begründet investiert 
werden. Bei Finanzinstrumenten außerhalb der Hüllenfonds wird bei Verstößen gegen den UN Global Compact geprüft, ob ein Ausschluss erfolgen soll. 
 
 

VermögensVerwaltung für Sparkassen mit Portfoliomanagement durch Frankfurter Bankgesellschaft (VVS): 
 
Die Frankfurter Bankgesellschaft orientiert sich bei Investitionsentscheidungen an den Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen und misst deren 
Einhaltung anhand des Nachhaltigkeitsindikators (siehe Tabelle 1) 

▪ Indikator Nr. 10 Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen. 

 
Die Frankfurter Bankgesellschaft ermittelt den Anteil der Investitionen in Unternehmen, die in Verstöße gegen die UN Global Compact-Prinzipien oder die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verwickelt waren auf Basis von Daten der Nachhaltigkeitsratingagentur MSCI ESG Research LLC. Unternehmen 
mit Verstoß gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationenwerden im Rahmen des Investitionsprozesses ausgeschlossen respektive erfolgt ein 
Deinvestment. 
  
Die nichtfinanzielle Berichterstattung/Nachhaltigkeitsberichterstattung der Frankfurter Bankgesellschaft erfolgt konsolidiert im Rahmen der nichtfinanziellen 
Berichterstattung/Nachhaltigkeitsberichterstattung des Mutterkonzerns Landesbank Hessen-Thüringen. 
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Historischer Vergleich  
[Informationen gemäß Artikel 10] 

 

Nachhaltigkeitsindikator für 
nachteilige  

Auswirkungen 

Messgröße 2023 
 

Gesamt 
(IVV + VVS) 

2022 
 

Gesamt 
(IVV + VVS) 

    

1. Treibhausgasemissionen Scope 1-Treibhausgasemis-
sionen  
[in t CO2] 

24.964,65 26.355,14     

Scope 2-Treibhausgasemis-
sionen 
[in t CO2] 

2.906,61 2.406,10     

Scope 3-Treibhausgasemis-
sionen 
(ab dem 1.1.2023) 
[in t CO2] 

133.620,28 121.379,37     

THG-Emissionen insgesamt 
[in t CO2] 

188.829,46 146.348,77     

2. CO2- Fußabdruck CO2-Fußabdruck [in t CO2 
pro einer Million EUR inves-
tiert] 

794,25 554,98     

3. THG-Emissionsintensität 
der Unternehmen, in die in-
vestiert wird 

THG-Emissionsintensität der 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird 
[in t CO2 pro einer Million 
EUR Umsatz] 

1.000,55 1.340,36     

4. Engagement in Unterneh-
men, die im Bereich der fossi-
len Brennstoffe tätig sind 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die im Be-
reich der fossilen Brenn-
stoffe tätig sind [in %] 

11,12 17,89     

5. Anteil des Energie-ver-
brauchs und der Energie-er-
zeugung aus nicht erneuerba-
ren Energiequellen 

Anteil des Energiever-
brauchs und der Energieer-
zeugung der Unternehmen, 
in die investiert wird, aus 
nicht-erneuerbaren Energie-
quellen im Vergleich zu er-
neuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen [in 
%] 

60,10 67,32     

6. Intensität des Energiever-
brauchs nach klimaintensivem 
Sektor 

Unternehmen aus dem Sek-
tor 

 

6.1 Intensität des Energiever-
brauchs 

0,50 2,83     
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NACE-Code A: 
Land- und Forstwirtschaft, Fi-
scherei 

Energieverbrauch in GWh 
pro einer Million EUR Um-
satz der Unternehmen, in die 
investiert wird, aufgeschlüs-
selt nach den jeweiligen kli-
maintensiven Sektoren 
[in GWh pro einer Million 
EUR Umsatz] 

6.2 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code B: 
Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

1,79 2,41     

6.3 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code C: Verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Wa-
ren  

1,00 0,86     

6.4 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code D: 
Energieversorgung 

3,77 11,04     

6.5 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code E: 
Wasserversorgung; Abwasser- 
und Abfallentsorgung und Be-
seitigung von Umweltver-
schmutzungen 

1,53 1,39     

6.6 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code F: 
Baugewerbe/Bau 

0,07 0,60     

6.7 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code G: 
Handel; Instandhaltung und 
Reparatur von Kraftfahrzeu-
gen 

0,13 0,36     

6.8 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code H: 
Verkehr und Lagerei 

1,62 2,93     

6.9 Intensität des Energiever-
brauchs 
NACE-Code L: 
Grundstücks- und Wohnungs-
wesen 

0,62 0,52     

7. Tätigkeiten, die sich nach-
teilig auf Gebiete mit schutz-
bedürftiger Biodiversität aus-
wirken 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, mit Standor-
ten/Betrieben in oder in der 

4,02 0,88     
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Nähe von Gebieten mit 
schutzbedürftiger Biodiver-
sität sofern sich die Tätigkei-
ten dieser Unternehmen 
nachteilig auf diese Gebiete 
auswirken [in %] 

8. Emissionen in Wasser Tonnen Emissionen in Was-
ser, die von den Unterneh-
men, in die investiert wird, 
pro investierter Million EUR 
verursacht werden, ausge-
drückt als gewichteter 
Durchschnitt [in t pro einer 
Million EUR investiert] 
 

0,30 97,27     

9. Anteil gefährlicher und radi-
oaktiver Abfälle 

Tonnen gefährlicher und ra-
dioaktiver Abfälle, die von 
den Unternehmen, in die in-
vestiert wird, pro investier-
ter Million EUR erzeugt wer-
den, ausgedrückt als ge-
wichteter Durchschnitt [in t 
pro einer Million EUR inves-
tiert] 
 

14,40 2,49     

10. Verstöße gegen die UNGC-
Grundsätze und die Leitsätze 
der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, die an Verstößen 
gegen die UNGC-Grundsätze 
oder gegen die OECD-Leit-
sätze für multinationale Un-
ternehmen beteiligt waren 
[in %] 
 

3,62 2,58     

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance-Mechanismen zur 
Überwachung der Einhaltung 
der UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für multinatio-
nale Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, die keine Richtli-
nien zur Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-
Grundsätze und der OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen oder keine 
Verfahren zur Bearbeitung 
von Beschwerden wegen 
Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze und OECD-Leit-

28,77 40,78     
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sätze für multinationale Un-
ternehmen eingerichtet ha-
ben [in %] 
 

12. Unbereinigtes ge-
schlechtsspezifisches Ver-
dienstgefälle 

Durchschnittliches unberei-
nigtes geschlechtsspezifi-
sches Verdienstgefälle bei 
den Unternehmen, in die in-
vestiert wird [in %] 
 

13,62 15,57     

13. Geschlechtervielfalt in den 
Leitungs- und Kontrollorga-
nen 

Durchschnittliches Verhält-
nis von Frauen und Männern 
in den Leitungs- und Kon-
trollorganen der Unterneh-
men, in die investiert wird, 
ausgedrückt als Prozentsatz 
aller Mitglieder der Lei-
tungs- und Kontrollorgane 
[in %] 
 

32,98 34,60     

14. Engagement in umstritte-
nen Waffen (Antipersonenmi-
nen, Streumunition, chemi-
sche Waffen und biologisch 
Waffen) 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, die an der Herstel-
lung  
oder dem Verkauf von um-
strittenen Waffen beteiligt 
sind [in %] 
 

0,01 0,01     

15. THG-Emissionsintensität 
 

THG-Emissionsintensität der 
Länder, in die investiert wird 
[in t CO2 pro einer Million 
EUR BIP] 
 

70,92 283,04     

16.1 Länder, in die investiert 
wird, die gegen soziale Best-
immungen verstoßen (abso-
lute Zahl) 

Anzahl der Länder, in die in-
vestiert wird, die nach Maß-
gabe internationaler Ver-
träge und Übereinkommen, 
der Grundsätze der Grunds-
ätze der Vereinten Nationen 
oder, falls anwendbar, natio-
naler Rechtsvorschriften ge-
gen soziale Bestimmungen 
verstoßen (absolute Zahl 
und relative Zahl [in %], ge-
teilt durch alle Länder, in die 
investiert wird) 
 

2,53 0,29     

16.2 Länder, in die investiert 
wird, die gegen soziale Best-
immungen verstoßen (relative 
Zahl) 

4,04 0,00     
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17. Engagement in fossilen 
Brennstoffen durch die Inves-
tition in Immobilien 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien, die im Zusam-
menhang mit der Gewin-
nung, der Lagerung, dem 
Transport oder der Herstel-
lung von fossilen Brennstof-
fen stehen [in % 

n.v. 
 

n.v. 
 

    

18. 
Engagement in Immobilien 
mit schlechter Energieeffizi-
enz 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien mit schlechter 
Energieeffizienz [in %] 

n.v. 
 

n.v. 
 

    

 

Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 

Nachhaltigkeitsindikator für 
nachteilige  

Auswirkungen 

Messgröße 2023 
 

Gesamt 
(IVV + VVS) 

2022 
 

Gesamt 
(IVV + VVS) 

    

8. Engagement in Gebieten 
mit hohem Wasserstress 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, deren Standorte in 
Gebieten mit hohem Was-
serstress liegen und die 
keine Wasserbewirtschaf-
tungsmaßnahmen umsetzen 
[in %] 
 

3,06 3,47     

4. Investitionen in Unterneh-
men ohne Initiativen zur Ver-
ringerung der CO2-Emissio-
nen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die inves-
tiert wird, die keine Initiati-
ven zur Verringerung der 
CO2-Emissionen im Sinne 
des Übereinkommens von 
Paris umsetzen [in %] 

37,68 28,88     

14. Anzahl der Fälle von 
schwerwiegenden Menschen-
rechtsverletzungen und sons-
tigen Vorfällen 
 

Gewichteter Durchschnitt 
der Fälle von schwerwiegen-
den Menschenrechtsverlet-
zungen und sonstigen Vor-
fällen im Zusammenhang 
mit Unternehmen, in die in-
vestiert wird  
[in Anzahl pro einer Million 
EUR investiert] 

0,00 0,00     

15. Fehlende Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine 
Maßnahmen zur Bekämp-

0,52 2,56     
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fung von Korruption und Be-
stechung im Sinne des Über-
einkommens der Vereinten 
Nationen gegen Korruption 
implementiert haben [in %] 
 

 


